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I. PRÜFUNGSAUFTRAG  
 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung der  

 

Stadt Sankt Augustin 

(im Folgenden auch Stadt genannt) 

 

hat den Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Stadt Sankt Augustin gemäß § 101 

Absatz 1 und Absatz 8 GO NRW geprüft.  

 

Der Prüfungsauftrag umfasst die Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung 

der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über die örtlich fest-

gelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände. Darüber hinaus ist der La-

gebericht Gegenstand der Prüfung. 

 

Es handelt sich gemäß § 101 Absatz 1 GO NRW um eine gesetzliche Pflichtprüfung. 

Bei der Erstellung dieses Prüfungsberichtes wurde die Prüfungsleitlinie 260 „Leitlinie 

zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ des Instituts der Rech-

nungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V. (IDR) beachtet. 
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II. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN  
 
1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister 
 

Der Jahresabschluss ist gemäß § 37 Absatz 2 GemHVO NRW durch einen Lage-
bericht zu ergänzen. Der Lagebericht ist entsprechend § 48 GemHVO NRW so zu 
fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Insbeson-
dere ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt ein-
zugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.  
 
Der Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin beurteilt die Lage der Stadt zu-
sammengefasst wie folgt: 
 
„Nach den vorliegenden Rechnungsergebnissen des Haushaltsjahres 2015 hat 
sich die finanzielle Lage der Stadt gegenüber der Planung zwar verbessert, ein 
früherer Haushaltsausgleich als in der Haushaltsplanung 2016/2017 vorgesehen 
kann hierdurch jedoch nicht erreicht werden. 
 
Durch die konsequente Umsetzung und Fortschreibung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes (HSK) konnte zwar die Genehmigungsfähigkeit des Doppelhaus-
haltes 2014/2015 sowie des 1. Nachtragshaushaltes 2015 sichergestellt werden, 
die entscheidende Wende, den Negativtrend zu stoppen, wurde jedoch noch nicht 
erreicht. Die Finanzlage der Stadt bleibt weiterhin angespannt. Die Anstrengun-
gen müssen weiter intensiviert werden.  
 
Durch die eingetretenen Haushaltsverbesserungen wuchs der Stand der Liquidi-
tätskredite nicht so stark an, wie nach der Planung für das Jahr 2015 prognosti-
ziert. Sah die Liquiditätsplanung des 1. Nachtragshaushaltes 2015 noch einen 
Kreditbedarf in Höhe von rd. 69,5 Mio. EUR vor, betrug der tatsächliche Stand 
zum 31.12.2015 insgesamt 36,1 Mio. EUR. 
 
Die hohen Flüchtlingszuweisungen im IV. Quartal des Berichtsjahres machte eine 
Neuausrichtung der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung notwendig. Der 
Haupt- und Finanzausschuss beschloss im Dezember weitere Standorte zur Er-
richtung von Flüchtlingsunterkünften und stellte finanzielle Ressourcen in Form 
einer Verpflichtungsermächtigung hierfür bereit. Die Errichtung weiterer Unter-
künfte ist unabdingbar, da zum einen eine dauerhafte Unterbringung von Men-
schen in Turnhallen nicht vertretbar ist und zum anderen dringend notwendige 
Kapazitäten für weitere Zuweisungen geschaffen werden müssen. Bereits jetzt ist 
absehbar, dass die angekündigte Pauschale Zuweisung von 10.000 EUR je 
Flüchtling möglicherweise die Kosten der Unterbringung und Betreuung decken 
kann, keinesfalls aber die Kosten, die entstehen werden, um eine Integration die-
ser Menschen in die Gesellschaft voran zu bringen. Die Aufgabe der Integration 
wird deutliche Auswirkungen auf die städtische Infrastruktur haben. An den hierfür 
entstehenden Kosten muss sich insbesondere der Bund spürbar beteiligen. 
Finanzielle Risiken bestehen in Folge der Errichtung weiterer Flüchtlingsunter-
künfte. Soweit hierfür keine geeigneten städtischen Grundstücke zur Verfügung 
stehen, müssen private Flächen gepachtet werden. Die Gesamtnutzungsdauer 



Prüfungsbericht Band I 
Seite 9 

 

 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht der Stadt Sankt Augustin     

 

der auf diesen Flächen zu errichtenden Gebäude ist an die maximale Laufzeit der 
Pachtverträge zu koppeln. Die Pachtvertragsentwürfe sehen eine Laufzeit von 
max. 11 Jahren vor. Hohen Fixkosten (Aufwendungen für Abschreibungen, Be-
wirtschaftung, Finanzierung) stehen keine validen Erträge aus der zugesicherten 
Pauschalzuweisung je Flüchtling gegenüber. Die Höhe der Erträge, die zur De-
ckung auch dieser Aufwendungen dienen, ist abhängig von den tatsächlich zuge-
wiesenen und untergebrachten Flüchtlingen. 

 
Finanzielle Risiken sind auch mit der Umsetzung der Inklusion verbunden. Die 
Mittel, die der Stadt Sankt Augustin vom Land in Form einer Inklusionspauschale 
zur Verfügung gestellt werden (im Berichtsjahr rd. 92.000 EUR) decken nicht an-
satzweise die Kosten, die notwendig sind, um dem Anspruch an eine inklusive 
Gesellschaft gerecht zu werden. Im Übrigen beschränkt sich diese Pauschale auf 
die schulische Inklusion. Eine derartige gesamtstaatliche Aufgabe darf nicht zu 
einem hohen Anteil zu Lasten der Kommunen gehen. Bund und Land sind gefor-
dert, den Kommunen im Rahmen der Konnexität auskömmliche Mittel hierfür zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Große Chancen sieht die Stadt im Hinblick auf die Umgestaltung des Zentrums. 
Grundlage hierfür ist der vom Rat beschlossene „Masterplan Urbane Mitte“ als in-
formelles Planwerk. Der Masterplan soll dazu beitragen, die Attraktivität des Zent-
rums zu verbessern und somit auch die Vermarktungschancen noch freier Grund-
stücke weiter zu erhöhen. Konkret in der Umsetzung befindet sich derzeit der 2. 
Bauabschnitt der Neugestaltung des HUMA-Einkaufsparks. Zur Verbesserung der 
Verkehrssituation im Zentrum soll zudem die geplante Ost-West-Spange beitra-
gen, mit deren Realisierung die derzeit noch problematische Querung des Schie-
nenverkehrs entzerrt werden wird. Der neue Stadtbahnhaltepunkt sowie die barri-
erefreie Querung des Schienenverkehrs im Zentrum wurden in Betrieb genom-
men. 

 
Eingebettet in den Masterplan Urbane Mitte wird ein „Integriertes Handlungskon-
zept“ (IHK) initiiert. Es enthält konkrete Handlungsempfehlungen, um das Zent-
rum weiter zu einer lebendigen, multifunktionalen, sprich urbanen Mitte umzuge-
stalten. Die verschiedenen zentrumsnahmen Maßnahmen wurden abschließend 
beschrieben und finanziell bewertet. Das IHK schafft damit auch die Grundlage 
für eine Förderung der Maßnahmen der Stadtentwicklung und Stadterneuerung 
im Rahmen der Städtebauförderung. Im Jahr 2015 wurden die Grundlagen erar-
beitet, um einen entsprechenden Grundförderantrag beim Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen 
zu stellen. Als erste konkrete Einzelmaßnahmen aus diesem Konzept sollen ein 
neues Jugendzentrum sowie die Campusmagistrale entstehen. 

 
Zusammen mit ihrer Wirtschaftsförderungsgesellschaft hatte sich die Stadt zum 
Ziel gesetzt, durch wirtschaftsfreundliche Verwaltungsleistungen die Standortat-
traktivität für Unternehmen des Mittelstandes zu erhöhen. Mit Zertifikat vom 
31.03.2015 wurde der Stadt durch den TÜV ZERT Nord das Prädikat der „Mittel-
standsorientierten Kommunalverwaltung“ bescheinigt. Dieses Alleinstellungs-
merkmal in der Region stärkt den Wirtschaftsstandort Sankt Augustin und setzt 
ein deutliches Signal für den Mittelstand bei der Standortwahl. 
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Große Erwartungen setzt die Stadt in die Erweiterung der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg. Durch diese Erweiterung soll zukünftig u.a. die anwendungsorientier-
te Forschung mit den Unternehmen der Region gebündelt und intensiviert wer-
den. Damit wird ein weiterer wichtiger Meilenstein des Masterplans Urbane Mitte 
umgesetzt. Ebenso ist mit der Erweiterung der Hochschule die Hoffnung verbun-
den, dass sich im Umfeld weitere hochschulaffine Nutzungen entwickeln. 

 
Wie auch in den vorherigen Lageberichten zum Ausdruck gebracht, verfügt die 
Stadt Sankt Augustin über eine sehr gute Verkehrsanbindung und ist zudem hin-
sichtlich ihrer Infrastruktur gut und zukunftssicher aufgestellt. Dabei ergänzen sich 
zentrale und dezentrale Angebote und sorgen in vielen Lebensbereichen für kur-
ze Wege. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern erspart auch Zeit. Für Fami-
lien bietet die Stadt neben einer Vielzahl von Einrichtungen der frühkindlichen Bil-
dung gute und vielfältige schulische Angebote einschließlich einer qualitativ 
hochwertigen Ganztagesbetreuung, ergänzt durch unterschiedlichste Angebote in 
der Kinder- und Jugendarbeit. Auch diese Merkmale verleihen der Stadt ein be-
sonderes Maß an Attraktivität.“ 

 
Aufgrund ihrer eigenen, während der Prüfung gewonnenen, Einschätzung 
nimmt die örtliche Rechnungsprüfung zu der Lagebeurteilung des Bürger-
meisters wie folgt Stellung: 
 
Gegen die Darstellungen des Bürgermeisters im Lagebericht bestehen auf der 
Grundlage der getroffenen Annahmen keine Einwendungen. Soweit Aussagen zu 
folgenden Jahresabschlüssen gemacht wurden, können diese erst abschließend 
nach Prüfung des jeweiligen Jahresabschlusses bestätigt werden. Zusammen-
fassend ist festzustellen, dass der Lagebericht insgesamt die wirtschaftliche Lage 
der Stadt Sankt Augustin und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. 
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2.  Unregelmäßigkeiten 
 
Bei Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses wurden folgende Unrich-
tigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und die sie ergänzenden 
Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen oder Tatsachen die 
schwerwiegende Verstöße des Bürgermeisters oder von Arbeitnehmern gegen 
Gesetz oder Satzung erkennen lassen, festgestellt: 
 
Gemäß § 95 Absatz 3 der Gemeindeordnung NRW wird der Entwurf des Jahres-
abschlusses vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung 
vorgelegt. Der Bürgermeister muss den Entwurf innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung zuleiten. Der Entwurf des 
Jahresabschlusses wurde dem Rat der Stadt Sankt Augustin am 29.06.2016 zur 
Feststellung zugeleitet. Damit wurde die Frist von der Stadt Sankt Augustin nicht 
eingehalten. 
 
Weitere Unregelmäßigkeiten, die einer besonderen Berichtsdarstellung an dieser 
Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt. 
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III.  GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG  
 
1.  Gegenstand der Prüfung 
 

Der Gegenstand der Prüfung ist der Jahresabschluss der Stadt Sankt Augustin 
zum 31. Dezember 2015 – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanz-
rechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung. Bei der Prüfung wurden die Inventur, das Inven-
tar und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermö-
gensgegenstände sowie der Lagebericht einbezogen. 
 
Der Jahresabschluss wird vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister be-
stätigt. Dieser trägt somit für die Rechnungslegung und die gegenüber der örtli-
chen Rechnungsprüfung gemachten Angaben die Verantwortung. Die Aufgabe 
der Rechnungsprüfer ist es, die vorgelegten Unterlagen unter Einbeziehung der 
Buchführung, der Inventur, des Inventars und der örtlich festgelegten Nutzungs-
dauern der Vermögensgegenstände und die gemachten Angaben im Rahmen ih-
rer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 
Der Jahresabschluss ist gemäß § 101 Absatz 4 GO NRW dahingehend geprüft 
worden, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt.  
 
Ferner wurde geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden 
Bestimmungen beachtet worden sind. Grundlage dieser Prüfung waren insbeson-
dere die nachfolgend genannten Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung: 
 
• GO NRW  
• GemHVO NRW 
 
Der Lagebericht wurde dahingehend geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von 
der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt erwecken. Dar-
über hinaus wurde geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwick-
lung im Lagebericht zutreffend dargestellt sind. 
 
Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. 
Untreuehandlungen und Unterschlagungen, ist nicht Gegenstand der Jahresab-
schlussprüfung gewesen. 
 
Die Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wird ebenfalls nicht ge-
prüft. 
 
Als Prüfungsunterlagen dienten Buchhaltungsunterlagen, Belege, Verträge, Sat-
zungen, Akten sowie sonstige schriftliche Unterlagen der Stadt. 
Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind vom Bürgermeister 
und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.  
 
Ergänzend hierzu hat der Bürgermeister in einer Vollständigkeitserklärung vom 
08.11.2016 schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden 
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Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtun-
gen enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und alle bestehenden Haf-
tungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.  
 
 

2.  Art und Umfang der Prüfung 
 

Bei der Durchführung der Prüfung wurden die Vorschriften des § 101 GO NRW 
beachtet. Unter Berücksichtigung der Prüfungsleitlinien des IDR und angelehnt an 
die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi-
nanzlage wesentlich auswirken mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Die 
örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass ihre Prüfung eine hinreichen-
de Grundlage für ihr Prüfungsurteil bildet.  
 
Auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes und unter Beachtung 
der Prüfungsleitlinien IDR PS 200 „Leitlinien zur Durchführung von kommunalen 
Jahresabschlussprüfungen“ und IDR PS 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushalts-
wirtschaft“ wurde zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf 
der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes der Kommune, ih-
rer Ziele, Strategien und Risiken. Sie wird darüber hinaus von der Größe und 
Komplexität der Kommune und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezoge-
nen internen Kontrollsystems beeinflusst. 
 
Ausgangspunkt der Prüfung war der von der örtlichen Rechnungsprüfung der 
Stadt Sankt Augustin geprüfte und unter dem Datum vom 16.11.2015 mit einem 
eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2014 der Stadt Sankt Augustin.  
 
Ausgehend von dem wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld der Stadt Sankt Au-
gustin wurde im Rahmen der Identifikation und Analyse der Risikofaktoren unter-
sucht, welche Prüfungsgebiete potenziell mit wesentlichen Fehlern oder mit Ver-
stößen gegen die Rechnungslegungsvorschriften behaftet sein können. Darüber 
hinaus wurde zwischen kritischen und weniger kritischen Prüfungsgebieten diffe-
renziert. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung der Prüfung, eine Aussage über 
das Prüfungsergebnis mit hinreichender Sicherheit treffen zu können, wurden fol-
gende Prüfungsschwerpunkte festgelegt.  
 
 Entwicklung des Anlagevermögens  
 Entwicklung und Vollständigkeit der liquiden Mittel 
 Entwicklung, Vollständigkeit und Ermittlung der Rückstellungen 
 Forderungen und Verbindlichkeiten 
 Weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstel-

lung der Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage 
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Darüber hinaus wurde die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft anhand 
der IDR Leitlinie 720 detailliert geprüft.  
 
Im Rahmen der Prüfplanung wurden die Art und der Umfang der Prüfungshand-
lungen sowie deren zeitlicher Ablauf und der Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. 
Die Prüfungshandlungen umfassten analytische Prüfungshandlungen sowie Ein-
zelfallprüfungen.  
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Grundsätze der Wesent-
lichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungs-
handlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang, 
unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete in ausgewählten 
Stichproben durchgeführt. 
 
Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensions- 
und Beihilferückstellungen wurde das Urteil auf ein Gutachten der Rheinischen 
Versorgungskasse vom 05. Februar 2016 zum Stichtag 31.12.2015 gestützt. Hier 
wurde die Bewertung der Rückstellungen mit Hilfe von Plausibilitätskontrollen ge-
prüft. 
 
Für die Prüfung der liquiden Mittel und Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- und 
Geldinstituten haben überwiegend Saldenbestätigungen der Kredit- und Geldinsti-
tute vorgelegen. Ergänzend wurden in Einzelfällen Kontoauszüge und Darlehens-
unterlagen zur Prüfung herangezogen.  
 
Im Rahmen der Prüfung des Lageberichtes wurde untersucht, ob der Lagebericht 
im Einklang mit der wirtschaftlichen Situation der Stadt Sankt Augustin steht und 
ob eine zutreffende Vorstellung von den Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung gegeben wird. Hierzu wurde die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage analysiert, um sich ein eigenes Urteil über die wirtschaftliche Lage zu 
bilden. Insgesamt wurden die im Lagebericht getroffenen Aussagen unter Be-
rücksichtigung der Erkenntnisse, die im Rahmen der Prüfung gewonnen wurden, 
beurteilt.  
 
Die Prüfungsarbeiten wurden, mit Unterbrechungen, in der Zeit von Juli 2016 bis 
Oktober 2016 durchgeführt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im 
Prüfbericht dargestellt sind, in den Arbeitspapieren der örtlichen Rechnungsprü-
fung nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.  
 

 
  



Prüfungsbericht Band I 
Seite 15 

 

 

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht der Stadt Sankt Augustin     

 

IV.  FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG  
 
1.  Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 
 

a)  Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 
 
Die Stadt Sankt Augustin hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das 
NKF umgestellt. Die Abwicklung der Geschäftsvorfälle wird ab diesem Zeit-
punkt in der NKF Buchungssoftware newsystems kommunal NKR/NKFsystem 
der Firma INFOMA Software Consulting GmbH, Ulm, vorgenommen. Es lag 
ein Zertifikat der Zertifizierungsstelle der TÜV Informationstechnik GmbH, Es-
sen, vom 31.05.2012 für die Software vor. Gegenstand des Zertifikats ist die 
Ordnungsmäßigkeit der Version V6 (geprüft nach OKKSA FÜ.B V4.03 und 
DP.NW V7.00). Das Zertifikat ist bis zum 31.12.2017 gültig. 
 
Die Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung werden mit Personal-
Computern über einen Server der Datenverarbeitungszentrale Civitec abgewi-
ckelt. 
 
Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen spre-
chen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen 
Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten 
Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. 
 
Der auf Grundlage der Anlage 17 der VV Muster zur GO und GemHVO erstell-
te und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan gewährleistet eine klare und 
übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. 
 
Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. 
Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und 
übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig im Be-
richtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zu-
treffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt. 
 
Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine 
vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung 
der Daten der Rechnungslegung. 
 
Ein rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem ist in Ansätzen vor-
handen. Die Stadt Sankt Augustin ist gehalten das interne Kontrollsystem 
zeitnah auszubauen und zu verbessern. Der Verwaltungsvorstand hat in sei-
ner Sitzung am 17.07.2012 beschlossen Maßnahmen zur Verbesserung und 
zum weiteren Ausbau des internen Kontrollsystems zu ergreifen.  
 
Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der 
Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten, der Bilanzierungshilfen und 
der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht. 
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Die Stadt hat gem. § 12 GemHVO produktorientierte Ziele festgelegt sowie 
Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt. Ein einheitlich gültiges strategisches 
Zielsystem mit dem die festgelegten Ziele und Kennzahlen korrespondieren, 
ist jedoch nicht implementiert (siehe Anlage 6). Ein einheitlich gültiges strate-
gisches Zielsystem soll zukünftig entwickelt werden. 
 
Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen den ge-
setzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen 
entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in 
Buchführung und Jahresabschluss. 
 
 

b) Jahresabschluss 
 

Die Schlussbilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teil-
rechnungen wurden ordnungsgemäß aus den Büchern und den weiteren ge-
prüften Unterlagen abgeleitet. Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Aus-
weis und Bewertung einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung sind überwiegend beachtet worden.  
 
Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden vom Rat in 
der Sitzung am 17.09.2008 Wertgrenzen entsprechend § 41 Absatz 1 Buch-
stabe h) GO NRW festgelegt. Danach wurden größere Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen einzeln in den Teilfinanzrechnungen ausge-
wiesen. Es erfolgt eine Investitionsplanung und Überprüfung der Finanzierbar-
keit im Rahmen der Haushaltsplanung.  
 
Die Stadt hat gem. § 18 GemHVO zur Verwaltungssteuerung und für die Beur-
teilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit eine Kosten- und Leis-
tungsrechnung in den Bereichen Gebührenhaushalte, Bauhof und in dem Be-
reich Information und Kommunikation aufgebaut. 
 
Der Anhang enthält die nach § 44 GemHVO NRW vorgeschriebenen Erläute-
rungen zum Jahresabschluss. Insbesondere die von der Stadt angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind enthalten.  
 
Dem Anhang sind gemäß § 44 Absatz 3 GemHVO NRW ein Anlagenspiegel, 
ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel beigefügt. Anlagen-
spiegel, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel entsprechen in der Form 
den vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW vorgegebenen Mus-
tern (Anlagen 23 bis 25 der VV Muster zur GO und GemHVO). 
 
Der Anlagenspiegel enthält für die Posten des Anlagevermögens die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, 
die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Ab-
schlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen 
im Haushaltsjahr. Der Forderungsspiegel enthält alle öffentlich-rechtlichen und 
privatrechtlichen Forderungen unterteilt nach der jeweiligen Restlaufzeit. Der 
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Verbindlichkeitenspiegel enthält alle bilanzierungspflichtigen Verbindlichkeiten. 
Sie sind entsprechend ihrer Restlaufzeit unterteilt. Darüber hinaus sind nach-
richtlich die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten ange-
geben. 
 
 

c)  Lagebericht 
 
Der Lagebericht enthält eine Analyse zur Vermögens- und Schuldenlage der 
Stadt. Darüber hinaus geht der Bürgermeister auf die Chancen und Risiken für 
die künftige Entwicklung der Stadt ein. Dabei gibt er die zu Grunde liegenden 
Annahmen an.  
 
Die Prüfung des Lageberichts hat ergeben, dass der Lagebericht mit den bei 
der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und eine zutreffen-
de Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt.  
 
Ferner hat die Prüfung ergeben, dass im Lagebericht die wesentlichen Chan-
cen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind und 
dass die Angaben vollständig und zutreffend sind.  
 
Insgesamt enthält der Lagebericht alle erforderlichen Angaben. 
 
 

d)  Inventur und Inventar 
 

Im Rahmen einer Inventur wurden die Vermögensgegenstände, Schulden und 
Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen. Im Inventar wurde der Wert 
der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden angegeben. 
 
Gemäß § 29 Absatz 1 GemHVO NRW fand zulässigerweise zum Bilanzstich-
tag eine Buch- und Beleginventur statt. Auf Grund der ab dem Jahr 2013 gel-
tenden Änderungen der GO NRW und GemHVO NRW durch das 1. NKF Wei-
terentwicklungsgesetz ist eine körperliche Inventur gemäß § 29 Absatz 1 Satz 
2 GemHVO NRW in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 3 GemHVO NRW zu-
künftig nur noch alle 5 Jahre (vorher: 3 Jahre) verpflichtend. Es ist vorgesehen 
in 2016 die nächste körperliche Inventur durchzuführen. 
 
Für das Infrastrukturvermögen und die Gebäude wird die körperliche Inventur 
in Form einer permanenten Inventur durchgeführt. Zur Weiterentwicklung der 
Inventurrichtlinien wurde im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses 
2014 eine vorläufige Regelung zur Inventarisierung des immobilen Anlage-
vermögens erlassen. Diese ergänzt bzw. ersetzt zum Teil die bestehende In-
venturrichtlinie. In der praktischen Umsetzung sollen diese vorläufigen Rege-
lungen erprobt werden. Soweit Nachsteuerungen oder Veränderungen in den 
festgelegten Abläufen notwendig werden, sollen Anpassungen erfolgen. Nach 
Ablauf einer angemessenen praktischen Anwendung soll die Inventurrichtlinie 
unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse überarbeitet bzw. neu 
strukturiert werden. Es wurde in 2015 mit der Erprobung der Regelungen zur 
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permanenten Inventur begonnen. Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass in 
2015 lediglich bei 6 Gebäuden statt lt. Inventurplanung 18 Gebäuden eine 
körperliche Inventur durchgeführt wurde. Die Verwaltung muss sicherstellen, 
dass die permanente Inventur entsprechend Inventurplanung durchgeführt 
wird. Die noch nicht durchgeführten Inventuren bei 12 Gebäuden müssen 
kurzfristig nachgeholt werden.  
 
Eine Anpassung der Inventurrichtlinie ist bis zur nächsten körperlichen Inven-
tur in 2016 vorzunehmen. Bei der Anpassung der Inventurrichtlinien sollten 
auch ausreichende Regelungen der personellen Zuständigkeiten und des 
Zeitplans zur permanenten Inventur berücksichtigt werden.  
 
Die Festwerte wurden entgegen den gesetzlichen Vorgaben in 2012 keiner 
vollständigen körperlichen Inventur im Sinne des § 34 Abs. 1 GemHVO unter-
zogen. Teilweise wurden zwar Bestandsaufnahmen durchgeführt, jedoch kei-
ne Überprüfung, ob eine Anpassung der Festwerte erforderlich ist. Eine Über-
prüfung der Festwerte ist zwischenzeitlich teilweise erfolgt. Festwerte sind 
grundsätzlich von untergeordneter Bedeutung. Insoweit ergeben sich auf 
Grund der teilweise fehlenden Inventur keine wesentlichen Auswirkungen für 
den Jahresabschluss der Stadt Sankt Augustin. Die Verfahrensweise zur zu-
künftigen Umsetzung der gesetzlichen Inventurvorgaben wurde in 2014 be-
gonnen. Eine abschließende Umsetzung ist für die nächste körperliche Inven-
tur 2016 vorzunehmen.  
 
 

e)  Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensge-
genstände 

 
Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern von abnutzbaren 
Vermögensgegenständen wurde die vom Ministerium für Inneres und Kom-
munales NRW bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen be-
achtet. 
 
 

f) Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft nach § 53 HGrG 
 

Die örtliche Rechnungsprüfung hat bei der Prüfung die Vorschriften des § 53 
Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie die IDR Prüfungsleitlinie 720 beachtet. Es 
wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen 
Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen kommunalrechtlichen 
Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und verwaltungsinternen Richt-
linien und Anweisungen geführt sind.  
 
Im Einzelnen sind die Feststellungen im Rahmen dieser Prüfung in Anlage 6 
des Prüfberichtes aufgeführt. Über diese Feststellungen hinaus hat die Prü-
fung keine Besonderheiten ergeben, die nach Auffassung der örtlichen Rech-
nungsprüfung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltungsfüh-
rung von Bedeutung sind.  
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Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan werden von der Stadt Sankt 
Augustin im Lagebericht dargestellt. 
 
Notwendige über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
im Berichtsjahr wurden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen bewilligt 
und abgewickelt. Hinweise auf Verstöße haben sich während der Prüfung 
nicht ergeben. 
 
 

2.  Stellungnahme zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 

a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen  
 

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten oder Herstellungskos-
ten unter Abzug planmäßiger und ggf. außerplanmäßiger Abschreibungen 
bewertet.  
 
Das strenge Niederstwertprinzip wurde teilweise für die zum Verkauf stehen-
den Grundstücke aus dem Treuhandverhältnis im Zusammenhang mit der 
Maßnahme Zentrum West (Umlaufvermögen) nicht beachtet. Die örtliche 
Rechnungsprüfung hat festgestellt, dass bereits zum Zeitpunkt der Eröff-
nungsbilanz bei einem Teil der Grundstücke für die Bewertung ein Boden-
richtwert für Bauerwartungsland zu Grunde gelegt wurde. Die betroffenen 
Grundstücke wiesen bzw. weisen bis heute eine mindere Qualität (Rohbau-
land) auf. Nach überschlägigen Berechnungen sind die Grundstücke des Um-
laufvermögens mit ca. 3,5 Mio. Euro zu hoch bewertet. Die Vermögens- und 
Schuldenlage der Stadt Sankt Augustin wird aufgrund dessen nicht korrekt 
dargestellt. Es handelt sich um einen wesentlichen Betrag der im Jahresab-
schluss 2014 zu einer Einschränkung des Testats der sonstigen Vermögens-
gegenstände und des Eigenkapitals geführt hat. Die Verwaltung war gehalten 
die Grundstückswerte im Jahresabschluss 2015 gegen die allgemeine Rück-
lage zu korrigieren (Eröffnungsbilanzkorrektur).  
 
Die Verwaltung hat den festgestellten Jahresabschluss 2014 der Kommu-
nalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises mit Schreiben vom 16.12.2015 gemäß  
§ 96 Abs. 2 GO NRW angezeigt. Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben 
vom 30.08.2016 zum festgestellten Jahresabschluss 2014 Stellung genom-
men und mitgeteilt, dass sich in diesem Fall aus dem durch den Gutachter-
ausschuss neu festgestellten Bodenrichtwert nach ihrer Auffassung keine 
Verpflichtung für die Stadt ergibt, die im Umlaufvermögen bilanzierten Grund-
stücke abzuwerten bzw. von einer fehlerhaften Bewertung in der Eröffnungsbi-
lanz auszugehen. 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung sieht die im Jahresabschluss 2014 getroffenen 
Feststellungen zu den Grundstückbewertungen im Umlaufvermögen weiter als 
zutreffend an. 
 
Auf Grund der mit Schreiben vom 30.08.2016 mitgeteilten Rechtsauffassung 
der Kommunalaufsicht, dass sich keine Verpflichtung für die Verwaltung zur 
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Korrektur ergibt, wird im Prüfbericht 2015 die Rechtsauffassung der örtlichen 
Rechnungsprüfung weiter zum Ausdruck gebracht, jedoch von einer Ein-
schränkung des Testates abgesehen. Die zur Grundstücksbewertung im Um-
laufvermögen getroffenen Feststellungen werden in zukünftigen Prüfberichten 
der örtlichen Rechnungsprüfung nicht weiter Berichtsgegenstand werden. 
 
Die Bewertung der Forderungen und der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt 
zum Nennwert. Es wurden Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberich-
tigungen vorgenommen. 
 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen (mit Ausnahme der Pensions- und Bei-
hilferückstellungen) sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.  
 
Über die im Anhang dargestellten und ausgeübten Bilanzierungs- und Bewer-
tungswahlrechte hinaus hat die Stadt keine weiteren ausgeübt. Die Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert 
angewandt.  
 
Auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des 
Jahresabschlusses in Anlage 5 und auf die analysierende Darstellung der 
Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage im nachfolgenden Abschnitt 
3 wird verwiesen.  
 
Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit we-
sentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu 
verzeichnen. 
 
 

b) Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
 

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten wesentlichen Bewertungsgrund-
lagen ist die örtliche Rechnungsprüfung der Überzeugung, dass der Jahres-
abschluss zum 31.12.2015 nebst Lagebericht insgesamt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Stadt Sankt Augustin vermittelt.  
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3.  Analyse der Vermögens und Schuldenlage  
 

a) Strukturbilanz 
 

Zur Beurteilung der Vermögens- und Schuldenlage wurden die einzelnen Bilanzpos-
ten hinsichtlich ihrer Fristigkeit analysiert und dem lang- oder kurzfristigen Bereich 
zugeordnet.  

Die unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Zuwendungen 
mit Gegenleistungsverpflichtung mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren wer-
den dem langfristigen Bereich zugeordnet.  
Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung wird in voller Höhe dem kurzfristi-
gen Bereich zugeordnet, da davon auszugehen ist, dass die Beseitigung des In-
standhaltungsstaus innerhalb der nächsten fünf Jahre erfolgen wird.  

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 
104.759.409,21 EUR werden dem langfristigen Bereich zugeordnet.  

  



Prüfungsbericht Band I 
Seite 22 
 

 
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht der Stadt Sankt Augustin     

 

 

 

Aktiva 31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 
T EUR % T EUR % % 

Unbebaute Grundstücke 68.529 11,8 69.090 11,6 -0,8 
Bebaute Grundstücke 123.285 21,3 123.936 20,9 -0,5 
Infrastrukturvermögen 301.615 52,1 310.551 52,4 -2,9 
Finanzanlagevermögen 19.161 3,3 19.065 3,2 0,5 
Übriges Anlagevermögen inkl. 
langfristige Forderungen 40.378 7,0 41.102 6,9 -1,8 
Rechnungsabgrenzungsposten 2.412 0,4 2.212 0,4 9,0 
Langfristiges Vermögen 555.380 96,0 565.956 95,4 -1,9 
Vorräte 222 0,0 218 0,0 1,9 
Kurzfristige Forderungen und 
sonstige Vermögensgegen-
stände 19.896 3,4 22.290 3,8 -10,7 
Liquide Mittel 1.115 0,2 3.129 0,5 -64,4 
Rechnungsabgrenzungs- 
posten 2.200 0,4 1.841 0,3 19,5 
Kurzfristiges Vermögen 23.433 4,0 27.478 4,6 -14,7 

Gesamtvermögen 578.812 100,0 593.434 100,0 -2,5 
 

 

Passiva 31.12.2015 31.12.2014 Veränderung 
T EUR % T EUR % % 

Eigenkapital (ohne Ausgleichs-
rücklage) 86.287 14,9 86.736 14,6 -0,5 
Ausgleichsrücklage 0,0 0 0 0,0 0 
Sonderposten 249.147 43,0 254.556 43,0 -2,1 
Langfristige Rückstellungen 51.308 8,9 48.760 8,2 5,2 
Langfristige Verbindlichkeiten 107.316 18,5 111.506 18,8 -3,8 
Langfristige Rechnungsab-
grenzungsposten 7.721 1,3 7.406 1,2 4,2 
Langfristiges Kapital 501.779 86,7 508.964 85,8 -1,4 
Kurzfristige Rückstellungen 29.394 5,1 31.451 5,3 -6,5 
Kurzfristige Verbindlichkeiten 43.353 7,5 49.428 8,3 -12,3 
Kurzfristige Rechnungsab-
grenzungsposten 4.287 0,7 3.592 0,6 19,4 
Kurzfristiges Kapital 77.034 13,3 84.470 14,2 -8,8 

Gesamtkapital 578.812 100,0 593.434 100,0 -2,5 
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b) Analyse der Vermögensstruktur  
 

Das Infrastrukturvermögen und die unbebauten sowie bebauten Grundstücke 
bestimmen mit einem Anteil von rund 85 Prozent der Bilanzsumme maßgeb-
lich die Vermögenslage der Stadt Sankt Augustin. Nimmt man das Finanzan-
lagevermögen (verbundene Unternehmen, Beteiligungen etc.) sowie das übri-
ge Sachanlagevermögen und die langfristigen Forderungen und Rechnungs-
abgrenzungsposten hinzu, beträgt der Anteil des langfristigen Vermögens an 
der Bilanzsumme rund 96 Prozent. Im Vergleich zu dem Vorjahr ist der Anteil 
des langfristigen Vermögens um 2 Prozentpunkte gesunken. 
 
Die nachfolgende Grafik soll die Aufteilung des Vermögens der Stadt Sankt 
Augustin verdeutlichen: 
 

 
Abb. 1: Vermögen der Stadt Sankt Augustin  
 
Aus der Grafik wird deutlich, dass das Vermögen der Stadt im Wesentlichen 
im langfristigen Anlagevermögen gebunden ist. Der Anteil des kurzfristigen 
Vermögens ist mit rund 4 Prozent als relativ gering anzusehen. 
 
Bei dem Infrastrukturvermögen fallen insbesondere die Entwässerungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen mit rund 143 Mio. EUR und das Straßennetz 
mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen mit rund 108 Mio. EUR ins 
Gewicht. Die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen binden 47,2 
Prozent des Vermögens, das auf das Infrastrukturvermögen entfällt. Der Anteil 
des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen am  
Infrastrukturvermögen beträgt 35,9 Prozent.  
 
In der Summe weist die Stadt Sankt Augustin ein Gesamtvermögen von rund 
578,8 Mio. EUR zum 31.12.2015 aus. Bezogen auf die Einwohnerzahl von 
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55.709 im Jahr 2015 entfallen rein rechnerisch 10.389,00 EUR Vermögen auf 
einen Einwohner. Hiervon sind rund 9.969,00 EUR (96 Prozent) langfristig ge-
bunden.  
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c) Analyse der Kapitalstruktur 
 

Das Gesamtvermögen der Stadt Sankt Augustin in Höhe von rund 578,8 Mio. 
EUR ist zu rund 86,3 Mio. EUR bzw. 15 Prozent aus Eigenkapital finanziert. 
Darüber hinaus betragen die gewährten Zuschüsse und erhaltenen Beiträge 
(Sonderposten) rund 249,1 Mio. EUR bzw. 43 Prozent der Bilanzsumme. Bei-
de Positionen zusammengerechnet ergeben rund 335,4 Mio. EUR bzw. 58 
Prozent der Bilanzsumme.  
Die nachfolgende Grafik soll die Herkunft bzw. die Zusammensetzung des 
Kapitals (Kapitalstruktur) der Stadt Sankt Augustin verdeutlichen:  
 

 
Abb. 2: Kapitalstruktur der Stadt Sankt Augustin  

 
Das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) hat mit insgesamt 
rund 231,4 Mio. EUR einen Anteil von rund 40,0 Prozent an der Bilanzsumme. 
Rein rechnerisch beträgt die Gesamtverschuldung je Einwohner 4.153 EUR 
(in 2012 = 4.229, in 2013 = 4.356, in 2014 = 4.414 EUR). 
 
Hiervon entfällt der größte Betrag auf die Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen (104 Mio. Euro). Zum 31.12.2015 betragen die Verbindlichkeiten 
aus Krediten zur Liquiditätssicherung 36,1 Mio. EUR (23,0 Mio. = 31.12.2012; 
31,4 Mio. = 31.12.2013, 40,4 Mio. = 31.12.2014). Neben den Verbindlichkeiten 
tragen im Wesentlichen die Pensionsrückstellungen und die Instandhaltungs-
rückstellungen zu der Schuldenlage bei.  
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4.  Kennzahlen der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
 

a)  Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage 
Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage dargestellt. 
Die Kennzahlen sind in Anlage 7 erläutert und entsprechend dem NKF-
Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (RdErl. des Innenministeriums vom 
01.12.2008 – 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) ermittelt worden. 

 

Kennzahlen zur Vermögens- und Schuldenlage 

Bezeichnung  Kennzah-
lenwert 

31.12.2013 

Kennzah-
lenwert 

31.12.2014 

Kennzah-
lenwert 

31.12.2015 

Veränderung 
31.12.2014 

nach 
31.12.2015 
in Prozent 

Anlagendeckungs-
grad II 75,84 78,34 79,03 0,88 

Investitionsquote 38,03 49,75 40,12 -19,36 
Abschreibungsinten-
sität 14,60 14,46 13,26 -8,28 

Eigenkapitalquote I 16,13 14,62 14,91 2,01 
Eigenkapitalquote II 48,99 48,00 48,54 1,12 
Kurzfristige Verbind-
lichkeitenquote 9,41 8,20 7,42 -9,55 

Fehlbetragsquote 4,70 9,50 0,57 -94,00 

 

Die sinkenden Eigenkapitalquoten zeigen den Eigenkapitalverzehr auf. Wäh-
rend die Eigenkapitalquote I in der Eröffnungsbilanz 22,64 Prozent betrug ist 
diese bis 2014 um 32,5 Prozent gesunken. Die Eigenkapitalquote II mit einem 
Wert von 55,19 Prozent zur Eröffnungsbilanz ist dagegen lediglich um 12,18 
Prozent bis 2014 gesunken. Dies zeigt an, dass die Stadt Sankt Augustin Neu-
investitionen teilweise durch Fördermittel und Beiträge decken konnte. In 2015 
ist eine leichte Erhöhung der Eigenkapitalquoten zu verzeichnen. Dennoch ist 
eine Reduzierung des Eigenkapitals durch den Fehlbetrag in 2015 
(499.000,00 Euro) erfolgt. Die Bilanzsumme ist im Verhältnis zum Eigenkapi-
talverzehr in 2015 nicht so stark gesunken.  
Die reduzierte Investitionsquote zeigt eine geringere Investitionstätigkeit in 
2015 im Verhältnis zu dem Vorjahr an. In 2015 wurden die Baumaßnahmen 
Radwegebrücke Zentrum, Baumaßnahme Rhein-Sieg-Gymnasium, Kanal-
baumaßnahme ZK 0-1 Menden und Mülldorf, u3 Ausbau Kita Park, Elektro-
akustische Anlage Rhein-Sieg-Gymnasium, Kanal Gutenbergstrasse, Kanal-
baumaßnahme Hangelar West/Musikerv. 1. BA abgeschlossen und aktiviert.  
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Darüber hinaus wurde ein Hochdruckspül- und Saugfahrzeug, ein Löschgrup-
penfahrzeug LF 20, eine Kompaktkehrmaschine und ein Tieflader Bauhof an-
geschafft.  
Bei den im Bau befindlichen Maßnahmen, die unter den Anlagen im Bau aus-
gewiesen sind, handelt es sich im Wesentlichen um folgende Baumaßnah-
men: Asylbewerberunterkunft Schützenweg, Gesamtschule Menden (Haupt-
schulgebäude) Kanal Von-Galen-Straße, Kanalbaumaßnahme ZK 0-1 Menden 
und Mülldorf und u3 Ausbau Kita Waldstraße. 
Die Fehlbetragsquote ist in 2015 gering. Die Erträge konnten durch die Auf-
wendungen nicht vollständig gedeckt werden. Im Vergleich zu den Vorjahren 
ist das Jahresergebnis wesentlich besser ausgefallen. Dennoch ist weiterer 
Eigenkapitalverzehr eingetreten. Eine Ausgleichsrücklage steht nicht mehr zur 
Verfügung, da diese durch den Fehlbetrag 2011 komplett aufgebraucht wurde. 
Insoweit muss die Allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Fehlbetrages 
2015 in Anspruch genommen werden. 

Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. 
Dies ist insbesondere auf gesunkene Kredite zur Liquiditätssicherung von 40,4 
Mio. Euro zum 31.12.2014 auf 36,1 Mio. Euro zum 31.12.2015 zurückzufüh-
ren. Die Verbindlichkeiten sind insgesamt von 160,9 Mio. Euro zum 
31.12.2014 auf 150,7 Mio. Euro zum 31.12.2015 gesunken. Neben den Kredi-
ten zur Liquiditätssicherung haben sich die Kredite für Investitionen um 3 Mio. 
Euro und die sonstigen Verbindlichkeiten um 1,5 Mio. Euro reduziert. Die er-
haltenen Anzahlungen sind um 932.000,00 Euro gesunken. Wesentlich hierfür 
sind Umbuchungen von Sonderposten und Umbuchungen von Grundstücks-
umschreibungen. 
Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Sankt Augustin hat sich bis 2014 
kontinuierlich verschlechtert. In 2015 ist ein leichter Trend zur Verbesserung 
der Vermögens- und Schuldenlage zu erkennen. Dennoch konnte auch in 
2015 kein positives Jahresergebnis erzielt werden.  

Eine drohende kurz- bis mittelfristige Überschuldung ist derzeit auf Grund der 
noch vorhandenen Mittel der allgemeinen Rücklage von rd. 86 Mio. EUR unter 
Abzug des Fehlbetrages 2015 nicht zu erkennen. 
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b) Kennzahlen und Analyse der Ertragslage  
 

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Ertragslage dargestellt. Die Kennzahlen 
sind in Anlage 7 erläutert und entsprechend dem NKF-Kennzahlenset Nord-
rhein-Westfalen (RdErl. des Innenministeriums vom 01.12.2008 – 34 – 
48.04.05/01 – 2323/08) ermittelt worden. 

 
 

  Kennzahlen zur Ertragslage 

Bezeichnung Kennzahlen-
wert 

31.12.2013 

Kennzahlen-
wert 

31.12.2014 

Kennzahlen-
wert 

31.12.2015 

Veränderung 
vom 31.12.2014 
zum 31.12.2015 

in Prozent 

Zuwendungsquote 25,40 25,10 23,47 -6,50 
Drittfinanzierungsquote 45,39 46,56 46,50 -0,12 
Netto-Steuerquote  45,90 45,96 50,57 10,04 
Personalintensität 25,05 25,49 25,08 -1,60 
Transferaufwandsquote 41,38 42,28 43,50 2,88 
Sach- und Dienstleis-
tungsintensität 13,17 

12,33 12,92 4,78 
Aufwandsdeckungsgrad 99,51 95,95 102,42 6,74 
Zinslastquote 3,62 3,42 3,01 -12,00 
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Nachfolgend wird die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen in 
komprimierter Form dargestellt. 
 

 
 
Die ordentlichen Erträge werden insbesondere durch die Steuererträge und 
die Zuwendungen und Umlagen bestimmt, was sich bereits in der relativ ho-
hen Netto-Steuerquote und der relativ hohen Zuwendungsquote ausdrückt. 
Diese Ertragsarten machen insgesamt 76 Prozent an den gesamten ordentli-
chen Erträgen aus.  
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Die ordentlichen Aufwendungen werden insbesondere durch die Transferauf-
wendungen (43 Prozent) und die Personal- und Versorgungsaufwendungen 
(27 Prozent) beeinflusst. Dieses wird auch durch die Kennzahl Transferauf-
wandsquote und die Personalintensität deutlich. Die Transferaufwendungen 
sind in 2015 um rund 4 Mio. Euro im Verhältnis zu 2014 angestiegen. Ent-
sprechend hat sich die Transferaufwandsquote erhöht. Die Personal- und Ver-
sorgungsaufwendungen sind um rund 1 Mio. Euro angestiegen. Die reduzierte 
Personalintensität ist auf eine Reduzierung der gesamten ordentlichen Erträge 
zurückzuführen.  
 
Während sich die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen bis 2014 reduziert 
haben, haben sich diese von 15,5 Mio. EUR in 2014 auf 17,0 Mio. EUR in 
2015 erhöht. Dies wird auch durch die Veränderung der Sach- und Dienstleis-
tungsintensität deutlich. Die Reduzierung dieser Aufwendungen bis 2013 ist 
hauptsächlich auf geminderte Instandhaltungsaufwendungen zurückzuführen. 
In 2014 haben sich insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungs-
aufwendungen für Grundstücke, bauliche Anlagen und das Infrastrukturver-
mögen reduziert. Die Erhöhung in 2015 ist insbesondere auf einen Anstieg der 
Instandhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermö-
gen und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zurückzuführen. 
 
In 2015 übersteigen die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen, 
so dass ein positives ordentliches Jahresergebnis von 3,2 Mio. Euro erzielt 
werden konnte. Der Aufwandsdeckungsgrad ist entsprechend über 100 Pro-
zent. Durch das negative Finanzergebnis von 3,7 Mio. Euro ergibt sich der 
Jahresfehlbetrag von rund 500.000,00 Euro. Das negative Finanzergebnis ist 
auf hohe Finanzaufwendungen, insbesondere Zinsaufwendungen aus Darle-
hen zurückzuführen. 

 
 
c) Analyse der Finanzlage 
 

Nachfolgend ist eine Kennzahl zur Finanzlage dargestellt. Die Kennzahl ist in 
Anlage 7 erläutert und entsprechend dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-
Westfalen (RdErl. des Innenministeriums vom 01.12.2008 – 34 – 48.04.05/01 
– 2323/08) ermittelt worden. 

 

Kennzahlen zur Finanzlage 

Bezeichnung  Kennzah-
lenwert 

31.12.2013 

Kennzah-
lenwert 

31.12.2014 

Kennzah-
lenwert 

31.12.2015 
 

Verände-
rung 

31.12.2014 
zum 

31.12.2015 
in 

Prozent 
Liquidität 2. Grades 19,52 25,89 20,16 -22,14 
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Die Kennzahl zur Liquidität des zweiten Grades zeigt die kurzfristige Liquidität 
der Stadt zum Stichtag 31.12.2015. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sollten 
grundsätzlich zu 100 Prozent durch kurzfristige Forderungen und die liquiden 
Mittel gedeckt sein, damit keine Zahlungsschwierigkeiten entstehen. Die Li-
quidität des zweiten Grades hat bis 2015 kontinuierlich abgenommen. Wäh-
rend die Kennzahl im Jahresabschluss 2009 noch 191,85 Prozent betrug, be-
trägt sie zum 31.12.2013 nur noch 19,52 Prozent. Zum 31.12.2014 ist die 
Kennzahl wieder leicht angestiegen. Dies ist auf die Veränderung bei den 
kurzfristigen Verbindlichkeiten aufgrund der Begleichung der Treuhandver-
bindlichkeiten durch Übernahme eines langfristigen Darlehens zurückzufüh-
ren. In 2015 ist sie weiter gesunken. Insgesamt ist die Kennzahl zur Liquidität 
des zweiten Grades seit 2009 bis 2015 um rund 89 Prozent gesunken.  
 
In der Konsequenz muss davon ausgegangen werden, dass die Aufnahme 
von Liquiditätskrediten auch in der Zukunft in einem erheblichen Umfang not-
wendig sein wird, um den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. 
Auch die kurzfristige Verbindlichkeitenquote wird weiter ansteigen. 
Unterjährig wurden Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu 144 Mio. EUR auf-
genommen. Demgegenüber stehen Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssi-
cherung in Höhe von 148 Mio. Euro. In 2015 konnten die Kredite zur Liquidi-
tätssicherung reduziert werden. Zum Jahresabschlussstichtag 31.12.2015 be-
standen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 
rund 36,1 Mio. EUR.  
 
Die Zinslastquote ist im Vergleich zu 2014 gesunken. Die Zinsaufwendungen 
sind von 4,3 Mio. Euro in 2014 auf 3,9 Mio. Euro in 2015 gesunken. Mit Blick 
auf die Zukunft ist mit erhöhten Zinsaufwendungen durch weiter notwendige 
Liquiditätskredite zu rechnen. Durch das niedrige Zinsniveau können die Zins-
aufwendungen trotz hoher Kredite auf einem niedrigen Niveau gehalten wer-
den. Ein Anstieg der Zinssätze führt zu erhöhten Zinsaufwendungen. Somit 
sind hohe Kredite mit einem Risiko weiterer zukünftiger Belastungen des Jah-
resabschlusses verbunden.  
 
Die Herkunft und die Verwendung der finanziellen Mittel ergeben sich aus der 
Finanzrechnung. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war positiv. 
Der Saldo aus der Investitionstätigkeit und der Saldo aus der Finanzierungstä-
tigkeit waren jeweils negativ, so dass sich zum 31.12.2015 eine negative Ver-
änderung des Bestandes aus eigenen Finanzmitteln ergab.  

 
 
  



Prüfungsbericht Band I 
Seite 32 
 

 
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht der Stadt Sankt Augustin     

 

 

I. BESTÄTIGUNGSVERMERK  
 
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2015 nebst Lagebericht hat die örtliche Rechnungsprüfung folgenden Bestäti-
gungsvermerk erteilt. 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss der Stadt Sankt Augustin 
zum 31.12.2015 - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teiler-
gebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang -  unter Einbeziehung der 
Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte 
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie den Lagebericht geprüft. Die 
Inventur, die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemein-
derechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestim-
mungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der 
Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Aufgabe der örtlichen Rechnungsprü-
fung ist es, auf der Grundlage der von ihr durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des 
Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermö-
gensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben. 
 
Die örtliche Rechnungsprüfung hat ihre Prüfung des Jahresabschlusses nebst Lage-
bericht nach § 101 Absatz 1 und Absatz 8 GO NRW unter Berücksichtigung der Prü-
fungsleitlinien des Instituts der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in 
Deutschland e.V. und angelehnt an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanz-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die An-
gaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern 
der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. 
 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses nebst Lagebericht. Die örtliche Rech-
nungsprüfung ist der Auffassung, dass ihre Prüfung eine hinreichend sichere Grund-
lage für ihre Beurteilung bildet. 
 
Der Jahresabschluss entspricht nach Beurteilung der örtlichen Rechnungsprüfung 
aufgrund der bei ihrer Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschrif-
ten, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schulden-
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lage. Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt entspricht den tatsächlichen Verhältnis-
sen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insge-
samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
 
Sankt Augustin, den 08.11.2016 
 

 
 
Peter Fey 
Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung 
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Erläuterungen zu den Abweichungen im Bereich der Investitionen 
 
Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahre 2014 sowie 
der für das Jahr 2015 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ergibt sich eine finanz-
technische Ausführungsquote von rd. 25,23 %. Dies bedeutet, dass ca. ein Viertel 
der verfügbaren Haushaltsmittel in 2015 zur Auszahlung kamen. Für bereits begon-
nene Maßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von rd. 5,0 Mio. EUR in das Folge-
jahr übertragen. Hierbei handelt es sich unter anderem auch um Ermächtigungsüber-
tragungen für bereits in 2015 beauftragte Maßnahmen in Höhe von rd. 2,8 Mio. EUR 
sowie in Höhe von rd. 225.000 EUR für bereits in 2015 erbrachte Leistungen, welche 
jedoch erst in 2016 zur Auszahlung kamen. Diese Beträge sind bei der finanztechni-
schen Ausführungsquote nicht berücksichtigt. 
 
Nachfolgend werden die Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen ab 50.000 EUR 
näher erläutert: 
 
Produkt 01-13-01 An- und Verkauf von Grundstücken 
 
06-00002 Grunderwerb 
Aufgrund von erhöhten Preisvorstellungen wurden weniger Grundstücke erworben 
als geplant. 
 
06-00004 Grundstückskaufpreiserlöse 
Die entsprechenden Kaufverträge wurden noch in 2015 abgeschlossen, werden je-
doch erst in 2016 zahlungswirksam. 
 
06-00021 Grunderwerb für Kindertagesstätten 
Die Maßnahme war für das Jahr 2015 vorgesehen, konnte jedoch nicht umgesetzt 
werden. Die Mittel wurden daher für das Haushaltsjahr 2016 neu veranschlagt.  
 
Produkt 02-05-01 Brandschutz 
 
01-00014 Baum. Feuerwehrhaus Buisdorf 
Der Abschluss der Baumaßnahme hat sich in das Jahr 2015 verschoben. In diesem 
Rahmen wurden sowohl Haushaltsmittel im Nachtragshaushalt 2015 neu veran-
schlagt als auch Ermächtigungsübertragungen von 2014 nach 2015 vorgenommen. 
Diese Haushaltsmittel wurden jedoch nicht vollständig benötigt. Es waren Ermächti-
gungsübertragungen i.H.v. 20.717,41 EUR von 2015 nach 2016 erforderlich für die 
noch ausstehende Abrechnung von Ingenieurleistungen. 
 
01-00016 Beschaffung Fahrzeuge (LF 10/06) 
01-00020 Beschaffung Fahrzeug HLF 20 
01-F05 Festwert Beladung Feuerwehr 
Die Ausschreibung, Auslieferung und Beladung der Fahrzeuge erfolgt erst in 2016. 
 
Produkt 03-05-01 Gymnasien 
 
05-00094 Rhein-Sieg-Gymnasium 
Die aufgrund von nicht vorhersehbaren Mängeln am Tragwerk der Dachkonstruktion 
in die Jahre 2014/2015 verschobene Sanierung der Chemie- und Physikräume konn-
te in 2015 abgeschlossen werden. In 2015 standen ebenfalls Haushaltsmittel für die 



 
 

Dachsanierung zur Verfügung, die entgegen der Planung noch nicht durchgeführt 
wurde. Diese Haushaltsmittel wurden im Rahmen der Neuveranschlagung der Ge-
samtmaßnahme RSG im Doppelhaushalt 2016/2017 berücksichtigt. Durch die Auf-
nahme der Maßnahme in das Projekt „Integriertes Handlungskonzept“ besteht die 
Möglichkeit, diese im Zeitraum der Haushaltssicherung in Gänze darzustellen. 
 
Produkt 03-09-01 Gesamtschule 
 
05-00096 Gesamtschule Menden 
Entgegen der ursprünglichen Planungen mussten im Jahr 2014 noch abschließende 
Planungsunterlagen und Kostenschätzungen geprüft werden, bevor die europaweite 
Ausschreibung erfolgen konnte. Hierdurch verzögerte sich der Beginn der Baumaß-
nahme und die Arbeiten konnten erst im Laufe des Jahres 2015 beauftragt werden. 
 
Produkt 04-05-01 Stadtbücherei 
 
03-00004 Beschaffung BGA (Bibliotheksmöbel) 
Entgegen der Planung konnte der vollständige Austausch der Bibliotheksmöbel unter 
anderem aufgrund von Lieferverzögerungen nicht in 2014, sondern erst in 2015 ab-
geschlossen werden. Die Fördermittel konnten erst nach Abschluss der Maßnahme 
abgerufen werden. 
 
Produkt 05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern 
 
04-00008 Ausstattung und Geräte (Asylbewerber) 
 
Im Rahmen der Einrichtung der Flüchtlingsunterkünfte kam es in 2015 zu Mehraus-
zahlungen für die Erstausstattung des Übergangswohnheimes in der Husarenstraße 
und für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen in den 
Einrichtungen. 
 
Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen 
 
05-00073 U3 Ausbau Kita Waldstraße 
Die Baumaßnahme konnte in 2015 nicht mehr vollständig abgewickelt werden. Sie 
wird in 2016 fertiggestellt. Die Einzahlung aus Fördermitteln des Landes verschiebt 
sich ebenfalls in das Jahr 2016. 
 
05-00074 U3 Ausbau Kita Am Park 
05-00075 U3 Ausbau Kita Alter Bahnhof 
Die Gesamtmaßnahmen konnten kostengünstiger realisiert werden als geplant. Ein-
zelne Maßnahmen können jedoch erst in 2016 schlussgerechnet werden. Die hierfür 
erforderlichen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen. 
 
05-00091 Wellenstraße 29, Kindergartengebäude 
Der Neubau der Kita Wellenstraße wurde verschoben, er ist nun ab 2021 geplant. 
Um den Erhalt der Betriebserlaubnis bis dahin sicherzustellen, wurden für zwingend 
erforderliche Sanierungsmaßnahmen Mittel im konsumtiven Haushalt 2016/2017 
vorgesehen. 
 
Produkt 08-01-01 Sportstätten und Sportförderung 



 
 

 
03-00042 Sportplatz Buisdorf 
03-00043 Sportplatz Birlinghoven 
Die Haushaltsmittel für die Erneuerung der Sportplätze und Trainingsbeleuchtungs-
anlagen wurden im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes 2015 neu veranschlagt. In 
2015 konnten jedoch lediglich vorbereitende Arbeiten erledigt werden. Der Abschluss 
der Maßnahmen verschiebt sich in das Jahr 2016, die Haushaltsmittel wurden ent-
sprechend nach 2016 übertragen.  
 
Produkt 11-02-01 Abwasserbeseitigung 
 
07-00012 Erweiterung der Mikrosiebanlage 
Mit der Planung der Maßnahme konnte aufgrund eines Rechtsstreitverfahrens erst in 
2015 begonnen werden. Der Baubeginn hat sich nach 2016 verschoben. 
 
07-00030 Kostenanteil sonstige Investitionsausgaben 
Bei dem Ansatz handelt es sich um die Anteile der Partnerstädte an den investiven 
Auszahlungen für die Zentrale Abwasserbehandlungsanlage. Da die geplanten Aus-
zahlungen für investive Maßnahmen nicht im vollen Umfang realisiert werden konn-
ten, blieben die Einzahlungen der Partnerstädte ebenfalls hinter dem Ansatz zurück. 
 
07-00036 Baum. Kanal Beethovenstraße 
07-00037 Baum. Kanal Brahmsstraße 
07-00040 Baum. Kanal Händelstraße 
07-00044 Baum. Kanal Mozartstraße 
07-00047 Baum. Kanal Schubertstraße 
Es war ursprünglich geplant, die Kanalbaumaßnahmen in 2014 auszuschreiben. Die 
abschließende Kostenberechnung des Ingenieurbüros war gegenüber der Haus-
haltsmittelanmeldung deutlich höher, so dass die Ausschreibung verschoben werden 
musste, um einen Beschluss im Ausschuss für die Kostenerhöhung zu erwirken. Die 
Maßnahmen wurden daher in das Jahr 2015 verschoben. Der Baubeginn erfolgte 
Ende 2015.  
 
07-00051 Baum. Kanalnetz B-Plan Menden Süd 
Die Umsetzung der Maßnahme wurde entgegen dem Nachtragshaushalt 2015 auf 
die Jahre 2018 und 2019 verschoben. 
 
07-00052 Baum. Kanalstauraum 2, Meindorf – Ost 
07-00054 Baum. Regenklärbecken 1, Meind.– West 
07-00055 Baum. Regenklärbecken 16, Wassersch. 
07-00056 Baum. Regenklärbecken 6, Nordstraße 
07-00057 Baum. Regenklärbecken 8, Martinuskirchstraße 
Die Planungslösung für die Kanalstauräume sieht den Bau zentraler Regenklärbe-
cken vor. Die Maßnahmen sollten ursprünglich im Jahr 2014 umgesetzt werden. Auf-
grund intensiver Abstimmungsgespräche mit den Aufsichtsbehörden hat sich die 
Umsetzung dieser Maßnahmen auf das Jahr 2016 verschoben. 
 
07-00060 Instandsetzung Kanal Gutenbergstraße 
Die Maßnahme ist abgeschlossen und konnte kostengünstiger umgesetzt werden als 
geplant, da entgegen der ursprünglichen Annahme viele Kanalabschnitte von innen 



 
 

repariert werden konnten und keine kostenintensiven Renovierungen erforderlich 
wurden. 
 
07-00235 Baum. Kanal ZK 0 - 1 Menden u. Mülldorf 
Die Maßnahme war für die Jahre 2014 und 2015 vorgesehen und wurde in 2014 be-
gonnen. Ein Teil der Maßnahme konnte in 2015 nicht mehr durchgeführt werden und 
wurde nach 2016 verschoben.  
 
07-00253 Baum. Kanal Sammler Pfadfindergel. Hangelar 
Diese Sanierungsmaßnahme wurde investiv im Haushalt angesetzt. Aufgrund des 
gewählten Sanierungsverfahrens sind die Sanierungskosten jedoch dem kon-
sumtiven Haushaltsbereich zuzuordnen. Die Sanierungsmaßnahme ist zudem kos-
tengünstiger ausgefallen als geplant. 
 
07-00256 Baum. Kanal ZK 0 – 2 Sankt Augustin Ort 
Die Maßnahme konnte nicht wie geplant in 2015 umgesetzt werden und wurde in die 
Jahre 2016 und 2017 verschoben.  
 
Produkt 12-01-01 Straßen, Wege, Plätze  
 
07-00068 Baum. Beethovenstraße 
07-00070 Baum. Brahmsstraße 
07-00078 Baum. Händelstraße 
07-00089 Baum. Schubertstraße 
Die Straßenbaumaßnahmen des zweiten Bauabschnittes „Hangelar-West“ haben 
sich analog der Kanalbaumaßnahmen (s. Produkt 11-02-01, Invest.-Nr. 07-00036) 
verschoben. In 2015 fielen lediglich Kosten für Vermessung, Beweissicherung und 
Ausschreibung an. 
 
07-00087 Baum. Radweg Tannenweg – Großenbuschstraße 
In 2014 erhielt die Stadt eine Landeszuweisung für einen einseitigen Rad- und Geh-
wegausbau. Da zwischenzeitlich die Entscheidung fiel, den Ausbau beidseitig vorzu-
nehmen, musste diese in 2015 zurückerstattet werden und ein neuer Förderantrag 
gestellt werden. Die Maßnahme wurde in die Jahre 2016 und 2017 verschoben. 
 
07-00093 Baum. Zufahrt Gewerbegebiet Buisdorf 
Im Rahmen des Nachtragshaushalts 2015 wurden für die Ausschreibung und Reali-
sierung der Ausgleichspflanzung 70.000 EUR neu veranschlagt. Die Maßnahme 
wurde in 2015 umgesetzt, jedoch nicht vollständig abgerechnet. Hierfür wurde eine 
Summe i.H.v. 7.250 EUR nach 2016 übertragen. Weitere 5.000 EUR mussten für die 
in 2016 anstehende Entwicklungspflege übertragen werden. Die Förderung durch 
das Land konnte in 2015 nicht mehr abgerufen werden. 
 
07-00121 Abgelöste Erschließungsbeiträge 
Im Jahr 2015 wurden weniger Grundstücke durch die Stadt veräußert, für die noch 
ein Erschließungsbeitrag abzulösen war. 
 
07-00178 Baum. Brücke Martinuskirchstraße 
Das planende Ingenieurbüro hat bei der weiteren statischen Überprüfung der Brü-
ckenkonstruktion eine Erhöhung der Baukosten ermittelt. Daraufhin entschied die 
Verwaltung, den Ausbau in 2014 nicht durchzuführen und vorerst nach kostengünsti-



geren Alternativen zu suchen. In 2015 fielen hierfür Kosten für Ingenieur- und Bera-
terleistungen an. Mangels Variantenbeschluss für die Erneuerung wurden in 2016 
lediglich Planungskosten veranschlagt. 

07-00227 Baum. „Am Bahnhof“ L16 – Planstraße A 
07-00245 Baum. an der L16 zw. Menden und Meindorf 
Aufgrund des geplanten Ausbaus der S-Bahnlinie 13 und der A59 wurden die Bau-
maßnahmen an der L16 zunächst zurückgestellt. 

07-00234 Errichtung Rad- und Fußwegbrücke Zentrum 
Die Maßnahme ist abgeschlossen, konnte jedoch im Haushaltsjahr 2015 nicht mehr 
vollständig abgerechnet werden. Die Maßnahme wird durch Landesmittel gefördert, 
darüber hinaus beteiligt sich neben der Stadt auch ein privater Investor an den Her-
stellungskosten. 

07-00238 Invest.-Zuschuss Stadtbahnhaltepunkt Zentrum 
Die Maßnahme ist abgeschlossen, konnte jedoch im Haushaltsjahr 2015 nicht mehr 
vollständig abgerechnet werden. Ein privater Investor erstattet der Stadt die Investiti-
onskosten hierfür, diesbezüglich erfolgt eine Endabrechnung nach der Schlusszah-
lung.  

07-00242 Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet 
Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen war für die Jahre 2015 und 2016 vorge-
sehen. Nach den nun vorliegenden Planungen wird die Maßnahme in den Jahren 
2016 bis 2020 umgesetzt. In 2015 fielen lediglich Planungs- und Ausschreibungskos-
ten an. 

07-00252 Baum. Zum Siegblick 
Das Bauvorhaben konnte in 2015 nicht realisiert werden. Aufgrund der vielen derzeit 
anstehenden Projekte mit weitaus höherer Priorität wird das Bauvorhaben nicht vor 
2023 realisiert werden können. 

07-00276 Baum. BPL 113 Haus Heidefeld 1. BA 
Der Straßenendausbau einschließlich Wendehammer im Bereich des Studenten-
wohnheims konnte in 2015 nicht umgesetzt werden und wurde daher für 2016 neu 
veranschlagt. Der weitere Straßenendausbau soll dann abschnittsweise nach Fertig-
stellung der angrenzenden Hochbauten voraussichtlich in den Jahren 2018, 2021 
und 2022 erfolgen. 

Produkt 13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen 

07-00110 Baum. Regionale 2010 – Grünes C 
Die für 2015 vorgesehene Mängelbeseitigung wurde in das Jahr 2016 verschoben. 
Die Haushaltsmittel für den entsprechenden Mängeleinbehalt wurden nach 2016 
übertragen. 





































































Bilanz 

zum 

31.12.201



AKTIVA Stand 31.12.2014 Stand 31.12.2015

1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 432.139,63 338.764,83

1.2 Sachanlagen 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 43.241.275,39 42.935.699,41

1.2.1.2 Ackerland 2.229.593,18 2.276.165,05

1.2.1.3 Wald, Forsten 713.827,39 714.479,87

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 22.906.063,40 22.602.468,64

Summe 69.090.759,36 68.528.812,97

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 11.714.686,89 12.076.611,49

1.2.2.2 Schulen 63.621.068,85 63.720.338,76

1.2.2.3 Wohnbauten 5.350.186,50 5.240.520,05

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 43.250.735,75 42.247.586,05

Summe 123.936.677,99 123.285.056,35

1.2.3 Infrastrukturvermögen 

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 40.897.720,78 41.208.921,07

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 2.105.663,87 3.960.880,28

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 148.360.032,63 142.436.578,48

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 113.216.436,57 108.244.941,48

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 5.971.147,45 5.763.217,45

Summe 310.551.001,30 301.614.538,76

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 29.675.592,11 28.749.850,23

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 306,00 306,00

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 3.333.468,56 3.800.272,64

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.333.336,26 4.519.271,95

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 3.326.956,41 2.967.263,98

Summe 40.669.659,34 40.036.964,80

1.3 Finanzanlagen 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 15.789.687,00 15.789.687,00

1.3.2 Beteiligungen 820.173,85 820.173,85

1.3.3 Sondervermögen 0,00 0,00

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 424.451,83 587.211,22

Summe 17.034.312,68 17.197.072,07

1.3.5 Ausleihungen 

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00

1.3.5.2 an Beteiligungen 5.527,03 5.409,43

1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 0,00

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 2.024.815,99 1.958.776,68

Summe 2.030.343,02 1.964.186,11

2 Umlaufvermögen
2.1   Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 217.761,97 221.996,95

2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 

2.2.1.1 Gebühren 730.331,96 855.690,67

2.2.1.2 Beiträge 59.064,72 14.741,75

2.2.1.3 Steuern 5.346.727,36 4.019.835,58

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 296.643,77 100.681,17

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  2.433.205,17 2.456.783,28

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 485.495,08 84.884,71

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 130.904,52 17.570,80

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 1.401,39 6.159,00

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 832,41 832,41

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 12.804.905,14 12.340.770,05

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.4 Liquide Mittel 3.128.781,79 1.114.938,68

Summe 25.636.055,28 21.234.885,05

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4.053.181,07 4.611.942,58
Bilanzsumme AKTIVA 593.434.129,67 578.812.223,52

Schlussbilanz der Stadt Sankt Augustin zum 31.12.2015



Passiva Stand 31.12.2014 Stand 31.12.2015

1 Eigenkapital
1.1 Allgemeine Rücklage 95.844.033,51 86.786.166,53

1.2 Sonderrücklagen 0,00 0,00

1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 0,00

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -9.107.694,01 -498.861,79

Summe 86.736.339,50 86.287.304,74

2. Sonderposten
2.1 für Zuwendungen 141.128.155,58 139.808.687,90

2.2 für Beiträge 57.009.591,25 54.867.181,44

2.3 für den Gebührenausgleich 0,00 0,00

2.4 Sonstige Sonderposten 56.417.999,82 54.471.273,69

Summe 254.555.746,65 249.147.143,03

3. Rückstellungen
3.1 Pensionsrückstellungen 48.660.042,00 51.207.765,00

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 100.000,00 100.000,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen 26.682.511,90 24.119.710,65

3.4 Sonstige Rückstellungen 4.768.506,61 5.273.974,14

Summe 80.211.060,51 80.701.449,79

4. Verbindlichkeiten
4.1 Anleihen 0,00 0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00

4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00

4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00

4.2.4 vom öffentlichen Bereich 98.916.736,15 98.312.424,15

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 9.096.077,41 6.068.873,24

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 40.410.428,70 36.100.003,00

4.4 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 107.504,53 102.634,65

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.201.201,92 3.837.461,66

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 1.377.835,68 792.893,24

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 4.334.832,94 2.897.855,70

4.8 Erhaltene Anzahlungen 3.488.654,91 2.556.350,43

Summe 160.933.272,24 150.668.496,07

5. Passive Rechnungsabgrenzung 10.997.710,77 12.007.829,89

Bilanzsumme PASSIVA 593.434.129,67 578.812.223,52





Anhang gem. 
§ 44 GemHVO













































































































Forderungsspiegel gemäß § 46 GemHVO NRW
Anlage 2

bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR EUR

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen

7.447.732,45   7.437.855,45   7.459,00   2.418,00   8.865.972,98   

1.1 Gebühren 855.690,67   855.582,67   108,00   730.331,96   

1.2 Beiträge 14.741,75   5.515,75   6.808,00   2.418,00   59.064,72   

1.3 Steuern 4.019.835,58   4.019.292,58   543,00   5.346.727,36   

1.4 Forderungen aus Transferleistungen 100.681,17   100.681,17   296.643,77   

1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.456.783,28   2.456.783,28   2.433.205,17   

2. Privatrechtliche Forderungen 109.446,92   108.066,51   1.380,41   618.633,40   

 2.1 gegenüber dem privaten Bereich 84.884,71  83.504,30   1.380,41   485.495,08  

 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 17.570,80  17.570,80   130.904,52  

 2.3 gegen verbundene Unternehmen 6.159,00  6.159,00   1.401,39  

 2.4 gegen Beteiligungen 832,41  832,41   832,41  

 2.5 gegen Sondervermögen

3. Summe aller Forderungen 7.557.179,37   7.545.921,96   8.839,41   2.418,00   9.484.606,38   

 Art der Forderungen

Gesamtbetrag 
am 31.12.2014

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag 
am 31.12.2015





EUR EUR

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

2.1.1 Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund

2.1.2 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

2.1.2.1 Sonderposten Investitionspauschale

2.1.2.2 Sonderposten Feuerschutzpauschale

2.1.2.3 Sonderposten Schulpauschale

2.1.2.4 Sonderposten Sportpauschale

2.1.2.5 Übrige Sonderposten aus Zuweisungen vom Land

2.1.3 Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden

2.1.4 Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden

2.1.5 Sonderposten aus Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich

2.1.6 Sonderposten aus Zus. v. verb. Untern., Beteil. u. SV

2.1.7 Sonderposten aus Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechten

2.1.8 Sonderposten aus Zuschüssen v. privaten Unternehmen

2.1.9 Sonderposten aus übrigen Bereichen

Summe Sonderposten für Zuwendungen

2.2 Sonderposten für Beiträge

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Summe Sonderposten für Beiträge

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

2.3.1 Sonderposten für den Gebührenausgleich - Straßenreinigung -

2.3.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich - Bestattungswesen -

2.3.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich - Abwasserbeseitigung -

Summe Sonderposten für den Gebührenausgleich

2.4 Sonstige Sonderposten

2.4 Sonstige Sonderposten

Summe Sonstige Sonderposten

Summe Sonderposten

Arten der Sonderposten
Stand am 
31.12.2014

Veränderungen im Haushaltsjahr Stand am 
31.12.2015
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Zuführungen 

EUR

Auflösungen

EUR



Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015 Anlage 5

Zuführungen
Laufende
Auflösung

Grund
entfallen

EUR EUR EUR EUR EUR

Pensionsrückstellungen 48.660.042,00 3.083.227,00 505.285,00 30.219,00 51.207.765,00

Rückstellungen für Deponien und Altlasten 100.000,00 100.000,00

Instandhaltungsrückstellungen 26.682.511,91 25.000,00 2.298.364,77 289.436,49 24.119.710,65

Sonstige Rückstellungen 4.768.506,61 2.027.955,48 1.522.487,95 0,00 5.273.974,14

- für Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitguthaben 1.426.490,30 252.314,17 177.056,92 0,00 1.501.747,55

- für Altersteilzeit 515.490,00 96.830,00 171.940,00 0,00 440.380,00

- für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz 258.661,00 3.377,00 82,00 0,00 261.956,00

- für Leistungsentgelte für Beschäftigte 1.870,00 0,00 650,00 0,00 1.220,00 -3.289.978,96

- für Verpflichtungen wegen Jahres-/Gesamtabschlussprüfung 75.425,00 8.500,00 32.925,00 0,00 51.000,00

- für Rückbauverpflichtungen 275.500,00 50.000,00 0,00 0,00 325.500,00

- für Derivate 81.520,31 50.772,59 2.001,10 0,00 130.291,80

- für Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger 1.733.550,00 1.177.161,72 749.002,34 0,00 2.161.709,38

- für Abwasserabgabe 390.000,00 389.000,00 388.830,59 0,00 390.169,41

- für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

80.211.060,52 5.136.182,48 4.326.137,72 319.655,49 80.701.449,79

bis zu 1
Jahr

1 bis 5
Jahre

mehr als 5
Jahre

EUR EUR EUR EUR EUR

Pensionsrückstellungen 51.207.765,00 51.207.765,00 48.660.042,00

Rückstellungen für Deponien und Altlasten 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Instandhaltungsrückstellungen 24.119.710,65 4.330.039,04 15.437.398,12 4.352.273,49 26.682.511,91

Sonstige Rückstellungen 5.273.974,14 4.137.092,83 538.980,31 597.901,00 4.768.506,61

- für Urlaubsansprüchen und Arbeitszeitguthaben 1.501.747,55 1.501.747,55 0,00 0,00 1.426.490,30

- für Altersteilzeit 440.380,00 30.180,00 396.460,00 13.740,00 515.490,00

- für Erstattungsverpflichtungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz 261.956,00 3.295,00 0,00 258.661,00 258.661,00

- für Leistungsentgelte für Beschäftigte 1.220,00 1.220,00 0,00 0,00 1.870,00

- für Verpflichtungen wegen Jahres-/Gesamtabschlussprüfung 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 75.425,00

- für Rückbauverpflichtungen 325.500,00 0,00 0,00 325.500,00 275.500,00

- für Derivate 130.291,80 48.771,49 81.520,31 0,00 81.520,31

- für Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger 2.161.709,38 2.161.709,38 0,00 0,00 1.733.550,00

- für Abwasserabgabe 390.169,41 390.169,41 0,00 0,00 390.000,00

- für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

80.701.449,79 8.467.131,87 15.976.378,43 56.257.939,49 80.211.060,52

R ü c k s t e l l u n g s s p i e g e l   T e i l   A 

Arten der Rückstellungen

R ü c k s t e l l u n g s s p i e g e l   T e i l   B

Arten der Rückstellungen

Gesamtbetrag
am 31.12. des

Haushaltsjahres

mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
am 31.12.

des Vorjahres

Gesamtbetrag
am 31.12. des

Haushaltsjahres

Veränderungen im HaushaltsjahrGesamtbetrag
am 31.12. 

des Vorjahres 











Entwicklung des Eigenkapitals mit Ausweis des Höchstbetrages der Ausgleichsrücklage Anlage 8

Eröffnungsbilanz
01.01.2009

Schlussbilanz
31.12.2014

fortgeschriebener 
Ansatz 

31.12.2015

Schlussbilanz
31.12.2015

1 Eigenkapital gesamt 147.699.113,34 € 86.736.339,50 € 65.548.858,01 € 86.287.304,74 €

2
Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage
(max. 33% von 1)

49.233.037,78 € 28.912.113,17 € 21.849.619,34 € 28.762.434,91 €

3
max. Zuführung (Diff.
aus 2 und 12) 

27.495.487,45 € 28.912.113,17 € 21.849.619,34 € 28.762.434,91 €

4 verwendbarer Jahresüberschuss 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 ermittelter Zuführungsbetrag 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

davon:

6 Allgemeine Rücklage 125.961.563,01 € 95.844.033,51 € 86.736.339,50 € 86.786.166,53 €

7
Eröffnungsbilanzkorrekturen
(§ 57 GemHVO)

8
Verrechnungen (§ 43 III GemHVO)
und sonstige Wertkorrekturen

-1.171.221,66 € 49.827,03 €

9
Aufstockung
(§ 75 IV GO NRW)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

10
Inanspruchnahme - absolut - 
(§ 75 IV GO NRW)

0,00 € -9.107.694,01 € -21.187.481,49 € -498.861,79 €

11
Inanspruchnahme - prozentual - 
(§ 75 IV GO NRW)

0,00% -9,50% -24,43% -0,57%

12 Ausgleichsrücklage 21.737.550,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13
Aufstockung
(§ 75 III GO NRW)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

14
Inanspruchnahme
(§ 75 III GO NRW)

0,00 € 0,00 €

15 Jahresergebnis -9.107.694,01 € -21.187.481,49 € -498.861,79 €

16 Eigenkapital zum 01.01. 147.699.113,34 € 97.015.255,17 € 86.736.339,50 € 86.736.339,50 €

17 Änderung -10.278.915,67 € -21.187.481,49 € -449.034,76 €

18 Eigenkapital zum 31.12. 147.699.113,34 € 86.736.339,50 € 65.548.858,01 € 86.287.304,74 €





Lagebericht 
zum

31.12.201  



















Anrede Name Beruf

Herr Bambeck, Jörg Kommunalbeamter
Herr Beutel, Dirk Ausbilder/Dozent
Herr Bonerath, Guido Techn. Beamter
Herr Dr. Büsse, Ernst-Joachim Pensionär
Herr Dr. Pageler, Lutz Arzt
Herr Dziendziol, Dieter Peter Bankkaufmann
Frau Feld-Wielpütz, Claudia Geschäftsführerin
Herr Gosemann, Andreas Versicherungsangestellter
Herr Grzeszkowiak, Axel Verwaltungsbeamter
Herr Heckeroth, Wilfried Pensionär
Frau Leitterstorf, Sigrid Rechtsanwältin
Herr Lienesch, Sascha Kaufmännischer Angestellter
Frau Meurer, Mathilde Dipl.Verwaltungswirtin
Frau Mölders, Martina Bankfachwirtin
Herr Müller, Bernhard Polizeibeamter
Herr Müller, Werner Pensionär
Herr Puffe, René leitender Angestellter
Herr Quadt, Wilfried Werkzeugmachermeister
Frau Rempis, Diana Polizeivollzugsbeamtin
Herr Schell, Georg Kaufmann
Herr Willenberg, Frank Pensioner
Frau Bäsch, Sandra Beamtin
Frau Bergmann-Gries, Jutta Freiberuflich
Frau Bilgmann, Brigitte Diplom Verwaltungswirtin
Frau Borowski, Heike Bankkauffrau
Frau Hoffmann, Gabriele Hausfrau
Herr Kespohl, Peter Beamter
Herr Knülle, Marc Unternehmer
Frau Kok, Eugenie Hausfrau
Herr Kourkoulos, Jörg Dipl. Pädagoge
Frau Mewes, Hannelore Rentnerin
Herr Nettesheim, Andreas techn. Angestellter
Frau Reese, Helga Rentnerin
Herr Schmitz-Porten, Gerhard Verwaltungsangestellter
Herr Seifen, Torsten Bankkaufmann
Herr Staeck, Uwe-Karsten Geschäftsführer a.D.
Herr Waldästl, Denis Bankkaufmann
Herr Günther, Christian Diplom-Geologe/Freiberufler Grafik-Design
Herr Haacke, Wolfgang Verwaltungsfachwirt
Herr Metz, Martin Student
Herr Piéla, Günter Lehrer a. D.
Frau Schulenburg, Monika Medizinisch-technische Assistentin
Frau Jung, Stefanie Angestellte
Herr Kammel, Jürgen Beamter
Frau Silber-Bonz, Anne-Katrin Historikerin
Herr Köhler, Wolfgang Lehrer a. D.
Frau Schmidt, Carmen Hausfrau
Herr Koculan, Krishna Objektschützer
Herr Ismail, Muaiad Verkäufer
Herr Austria-Zink, Günter Rentner
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Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht der Stadt Sankt Augustin    

 

Rechtliche Verhältnisse und wirtschaftliche Grundlagen 

 
1. Rechtliche Verhältnisse  
 
Die Stadt Sankt Augustin ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft des öffentli-
chen Rechts im Regierungsbezirk Köln. Als Gebietskörperschaft verwaltet sie ihr Ge-
biet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbe-
hörde ist der Rhein-Sieg-Kreis. Der Hauptsitz der Gemeindeverwaltung befindet sich 
im Rathaus, Markt 1, 53757 Sankt Augustin. 
 
Die Stadt Sankt Augustin regelt ihre Angelegenheiten durch Satzung (§ 7 GO NRW). 
Die nach § 7 Abs. 3 GO NRW erforderliche Hauptsatzung gilt in der Fassung vom 
18.12.1996 mit letzter Änderung, in Kraft getreten am 25.06.2014. 
 
Organe der Stadt 
 
Der Verwaltungsvorstand der Stadt Sankt Augustin besteht aus dem Bürgermeister, 
den Beigeordneten und dem Kämmerer. Weitere Angaben zum Verwaltungsvorstand 
können der Tabelle des Lageberichts entnommen werden. 
Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Absatz 1 GO NRW ge-
wählten Ratsmitglieder verteilen sich zum 31.12.2015 wie folgt auf Parteien und 
Wählergruppen: 
 
CDU  21 Sitze 
SPD  16 Sitze 
FDP    3 Sitze 
Bündnis 90/Die Grünen    5 Sitze 
Aufbruch!    2 Sitze 
Die Linke    2 Sitze 
Volksabstimmung    1 Sitz 
 
Weitere Angaben zu den Ratsmitgliedern können der Tabelle am Schluss des Lage-
berichts (Anlage 1) entnommen werden. 
 
Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet: 
 
• Haupt- und Finanzausschuss 
• Rechnungsprüfungsausschuss 
• Jugendhilfeausschuss 
• Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung 
• Gebäude und Bewirtschaftungsausschuss 
• Umwelt, Planungs- und Verkehrsausschuss 
• Ausschuss für Familie, Soziales, Gleichstellung und Integration 
• Feuerwehr- und Zivilschutzausschuss 
• Kultur-, Sport- und Freizeitausschuss 
• Zentrumsausschuss 
• Wahlprüfungsausschuss 
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Die Verwaltung ist wie folgt aufgebaut: 
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Wichtige Ratsbeschlüsse  
 
Mit Beschluss vom 04.03.2015 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung und der ers-
te Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 sowie die Fortschreibung des 
Haushaltssichtungskonzeptes für die Jahre 2015 bis 2022 verabschiedet. 
 
Beschluss vom 04.03.2015 über die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte der 
KJF – Gemeinnützige EV. Gesellschaft für Kind, Jugend und Familie mbH an der 
Friedrichstraße, Sankt Augustin Hangelar. 
 
Beschluss vom 17.06.2015 über die Konsolidierungsmaßnahmen für den städtischen 
Haushalt – Schaffung neuer Handlungsspielräume – Augenmaß und Nachhaltigkeit. 
 
Beschluss vom 28.10.2015 über die 2. Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes 
Offene Ganztagsschule (OGS). 
 
Beschluss vom 28.10.2015 über die Festlegung der Zügigkeit der Sekundarstufen I 
an den weiterführenden Schulen in Sankt Augustin. 
 
Beschluss vom 28.10.2015 über die Erweiterung der Handlungsermächtigung des 
Bürgermeisters im Bereich der Flüchtlingsbetreuung. 

Beschluss vom 28.10.2015 
 

 
Beschluss vom 09.12.2015 über das Integrierte Handlungskonzept (IHK) Sankt Au-
gustin-Zentrum. 
 
Beschluss vom 09.12.2015 über die Finanzierung des Neubaus der Kita Im Reb-
huhnfeld durch Mittel aus dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsför-
derungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFÖG NW). 
 
Beschluss vom 09.12.2015 über die Beauftragung der Verwaltung, kurzfristig mit 
dem Aufbau eines Früherkennungssystems für den Bereich Asyl zu beginnen. 
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Wichtige Satzungen 
In der Stadt Sankt Augustin gibt es insbesondere folgende Satzungen, jeweils in der 
zum Stichtag 31.12.2015 geltenden Fassung: 
 
• Hauptsatzung der Stadt Sankt Augustin 
• Haushaltssatzung 
• Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung 
• Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Sankt Augustin 
• Hundesteuersatzung 
• Vergnügungssteuersatzung 
• Hebesatzsatzung 
• Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau 
• Marktsatzung 
• Satzung über den Tarif für die Benutzung der Bäder der Stadt Sankt Augustin 
• Satzung über den Tarif für die Nutzung städtischer Räume 
• Satzung über den Tarif für die Sport- und Turnhallen 
• Musikschulgebührensatzung 
• Büchereisatzung 
• Gebührenordnung für das Stadtarchiv 
• Elternbeitragssatzung  
• Satzung über die Erhebung von Essensgeldern 
• Erschließungsbeitragssatzung 
• Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG 
• Entwässerungssatzung  
• Entwässerungsgebührensatzung 
• Satzung über die Festlegung der Stadtgebietsteile (Stellplatzsatzung) 
• Stellplatzminderungssatzung 
• Satzung über Kostenerstattungsbeträge nach § 8 a Bundesnaturschutzgesetz 
• Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen 
• Satzung Unterbringung für Ausländische Flüchtlinge 
• Satzung Unterbringung für Aussiedler 
• Friedhof und Bestattungssatzung 
• Friedhofsgebührenordnung 
• Straßenreinigungssatzung 
 
 
Wichtige Richtlinien 
Bezüglich der Förderrichtlinien gibt es insbesondere folgende städtische Regelun-
gen, jeweils in der zum 31.12.2015 geltenden Fassung: 
 
• Inventurrichtlinien 
• Richtlinien zur Förderung von Regenwassernutzung im Bereich der Stadt Sankt Au-

gustin 
• Richtlinien der Stadt Sankt Augustin zur Förderung von frauenspezifischen Projekten 
• Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege 
• Richtlinien für die Förderung des Vereinswesens 
• Richtlinien für Sportförderung 
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Durchschnittlich beschäftigte Mitarbeiter/innen 
Die Stadt Sankt Augustin beschäftigte: 
 
• in 2015 im Durchschnitt 704 Mitarbeiter/innen. 
• in 2014 im Durchschnitt 709 Mitarbeiter/innen. 
• in 2013 im Durchschnitt 690 Mitarbeiter/innen. 
• in 2012 im Durchschnitt 688 Mitarbeiter/innen. 
• in 2011 im Durchschnitt 675 Mitarbeiter/innen. 
• in 2010 im Durchschnitt 654 Mitarbeiter/innen. 
• in 2009 im Durchschnitt 663 Mitarbeiter/innen. 
 
Im Berichtsjahr ist die durchschnittliche Mitarbeiterzahl auf Grundlage der KAV-
Statistik in der Stadt Sankt Augustin gegenüber dem Vorjahr um 5 Personen gesun-
ken.
 
 
Wichtige Verträge 
Folgende wichtige Verträge bestanden zum 31.12.2015 bei der Stadt Sankt Augus-
tin:  
• Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 107 Zentrum 
• Vertrag mit den Elektrischen Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises  
• Projektvertrag zur Neugestaltung der Stadtbahnhaltestelle Sankt Augustin Markt  
• Konzessionsverträge für Strom, Wasser und Gas 
• Förderung städtischer Jugendeinrichtungen 
• Derivate zur Zinssicherung 
• Verbindlichkeiten aus Mietverträgen 
• Verbindlichkeiten aus Reinigungsverträgen 
• Verbindlichkeiten aus Versicherungsverträgen 
• Verpflichtungen aus Grundstückkaufverträgen 
• Verbindlichkeiten aus Verträgen im Bereich Information und Kommunikation 
• Überlassung von Sportstätten an die Fachhochschule Bonn Rhein-Sieg 
• Schaffung eines Vereinsheimes für einen ortsansässige Sportverein 
• Investitionskostenzuschüsse für Hybridrasen-Sportplätze 
 
Wichtige konzerninterne Vertragsverhältnisse 
Gewinnabführungsvertrag mit der Wasserversorgungsgesellschaft mbH Sankt Augustin 
 
Anteile an verbundenen Unternehmen 
• Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH 
• Wasserversorgungsgesellschaft mbH Sankt Augustin 
 
Die Stadt Sankt Augustin ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden: 
• Volkshochschulzweckverband, Rhein Sieg 
• Civitec -Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung, Siegburg 

  
  



Berichtsband I - Anlage 4 
Seite 6 
 

  
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht der Stadt Sankt Augustin    

 

Privatrechtliche Beteiligungen: 
• Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH 
• Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für den Rhein Sieg Kreis mbH 
• RSE Rhein –Sieg Eisenbahn GmbH 
• Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. 
 
 
Wertpapiere des Anlagevermögens: 
• Wertpapiere KVR-Fonds 
 
 
Ausleihen: 
• Arbeitgeberdarlehen 
• Wohnungsbaudarlehen 
• Anteile an Genossenschaften 
• Gemeinnützige Baugenossenschaft Sankt Augustin e.G. 
• Sonstige Darlehen 
 
 
Steuerliche Verhältnisse 
Die Stadt Sankt Augustin ist als Träger hoheitlicher Aufgaben grundsätzlich nicht 
steuerpflichtig. 
Nur soweit ein Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 4 KStG vorliegt, unterliegt 
dieser der Steuerpflicht. 
Die Stadt Sankt Augustin unterhält folgende Betriebe gewerblicher Art: 
 
• BgA Bäder 
• BgA Duales System 
• BgA Verpachtete Ratsstuben 
 
 
Die Stadt Sankt Augustin wird beim Finanzamt Sankt Augustin unter folgenden Steu-
ernummern geführt: 
• Steuernummer: 222/5726/0148 für BgA Bäder 
• Steuernummer: 222/5726/0476 für BgA Duales System 
• Steuernummer: 222/5726/0487 für BgA Verpachtete Ratsstuben 
• Steuernummer: 222/5726/0512 Umsatzsteuer der BgA 
 
Die Veranlagung der Körperschaftssteuer ist bis einschließlich 2014 erfolgt. 
Die letzte Betriebsprüfung der Betriebe gewerblicher Art fand 2005 statt. Diese um-
fasste die Kalenderjahre 1999 bis 2002 für folgende Steuerarten: Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. 



Berichtsband I - Anlage 4 
Seite 7 

 

  
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht der Stadt Sankt Augustin    

 

2. Wirtschaftliche Grundlagen  
 
Die Einwohnerzahl der Stadt Sankt Augustin hat sich in den letzten Jahren wie folgt 
entwickelt: 
 

Jahr, 
jeweils zum 

31.12. 
1990 1995 2000 2005 2010 2014 2015 

Insgesamt 51.886 55.065 55.248 56.110 55.442 54.631 55.709 

Daten Landesdatenbank NRW, Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT-NRW), Stand 31.12.2015 

(erster Wohnsitz) auf Basis des Zensus vom 9.Mai 2011. Bis 2010 wurden die Einwohnerzahlen auf Basis der Volkszählung 

vom 25.05.1987 verwendet. Für die Jahre 2013 und 2014 wurden die Einwohnerzahlen auf der Basis des Zensus vom 9.Mai 

2011 verwendet. 

 
Die allgemeine wirtschaftliche Situation und Entwicklung der Stadt Sankt Augustin 
wurde ausführlich im Anhang und Lagebericht der Kommune dargestellt.  
 
Weiterhin sind hier wichtige wirtschaftliche Entwicklungen im Berichtsjahr aufzufüh-
ren. Dazu zählen u.a. die wesentlichen Investitionsprojekte der Stadt. 
 
Im Berichtsjahr hat die Stadt Sankt Augustin die nachfolgenden wesentlichen Investi-
tionsprojekte begonnen bzw. noch im Bau befindlich / abgeschlossen:  

 
Abgeschlossene Investitionen: 
•  
•  
• Hochdruckspül- und Saugfahrzeug  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
 
Begonnen oder noch im Bau befindliche Investitionen 
•  
•  
•  
•  
•  
• Erweiterung Mirkosiebanlage  
•  
•  
•  
•  

 
Die Finanzierung dieser Projekte ist überwiegend aus Zuwendungen und Investiti-
onspauschale erfolgt. 
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Aufgliederungen und Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen 
und der Positionen der Ergebnisrechnung 
 
 
Aktivseite 
 
1. Anlagevermögen   
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
Die immateriellen Vermögensgegenstände bestehen aus den Lizenzen für die einge-
setzte Software. Im Jahr 2015 wurden neue Anschaffungen im Wert von 
77.966,17 EUR getätigt. Dem gegenüber standen Abschreibungen in Höhe von 
171.340,97 EUR. 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Softwarelizenzen 504.967,66 432.139,63 338.764,83 

 
 
1.2 Sachanlagen  
 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören  
- Grünflächen, 
- Ackerland, 
- Wald und Forsten sowie 
- sonstige unbebaute Grundstücke. 
 
 
1.2.1.1 Grünflächen 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Grund und Boden inklusive Aufbau-
ten und Betriebsvorrichtungen 

42.469.411,27 43.241.275,39 42.935.699,41 

 
Unter dieser Bilanzposition werden die Grünanlagen, Friedhöfe sowie die Spiel- und 
Sportplätze bilanziert. Zugänge waren in Höhe von 232.769,97 EUR und Umbuchun-
gen in Höhe von 136.466,65 EUR zu verzeichnen. Die Belastung durch bilanzielle 
Abschreibungen für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen betrug 401.879,30 EUR. 
 
Im Bereich der Grünflächen wurden bei den Sportanlagen, den Grünanlagen und den 
Friedhöfen gem. § 34 GemHVO zum Teil Festwerte gebildet.  
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1.2.1.2 Ackerland 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Ackerland 2.210.015,21 2.229.593,18 2.276.165,05 

 
Unter der Bilanzposition werden die landwirtschaftlichen Grundstücke (Acker- und 
Grünland) aktiviert. Insgesamt beträgt der Wert dieser Bilanzposition zum 31.12.2015  
2.276.165,05 EUR. 
 
 
1.2.1.3 Wald, Forsten 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Wald, Forsten 712.153,39 713.827,39 714.479,87 

 
Die Bilanzposition Wald und Forsten setzt sich zusammen aus Grund und Boden, 
Aufwuchs, Schotter- und Asphaltwege sowie Betriebsvorrichtungen und hat einen 
Wert von insgesamt 714.479,87 EUR.  
 
 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Sonstige unbebaute Grundstücke 23.733.053,49 22.906.063,40 22.602.468,64 

 
Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken sind die mit Erbbaurechten belegten 
Grundstücke, an Dritte verpachtete Grundstücke sowie sonstige unbebaute Grund-
stücke bilanziert. Veränderungen ergaben sich durch Abgänge (Grundstücksveräu-
ßerungen) in Höhe von 303.594,76 EUR. 
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1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte setzen sich im Einzel-
nen zusammen aus: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrich-
tungen 

10.830.077,81 11.714.686,89 12.076.611,49 

1.2.2.2 Schulen 64.825.941,15 63.621.068,85 63.720.338,76 
1.2.2.3 Wohnbauten 5.635.607,74 5.350.186,50 5.240.520,05 
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- 
und Betriebsgebäude 

42.840.616,72 43.250.735,75 42.247.586,05 

Summe 124.132.243,42 123.936.677,99 123.285.056,35 

 
Die wertmäßigen Veränderungen bei den bebauten Grundstücken sind im Wesentli-
chen durch die Aktivierung von fertiggestellten Anlagen aus der Bilanzposition Anla-
gen im Bau (u.a. Baumaßnahme Rhein-Sieg-Gymnasium und u3 Ausbau Kita am 
Park) sowie durch bilanzielle Abschreibungen verursacht. 
 
 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 
Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich 
dem Leben in der Kommune und der örtlichen Infrastruktur dienen. Es ist schwer bis 
gar nicht veräußerbar und größtenteils auch nicht anderweitig nutzbar, so dass es 
nicht als „verwertbares Vermögen“ zur Verfügung steht. 
 
Das Infrastrukturvermögen teilt sich wie folgt auf: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

1.2.3.1  Grund und Boden des Infra-
strukturvermögens 

40.658.565,90 40.897.720,78 41.208.921,07 

1.2.3.2  Brücken und Tunnel 1.686.907,79 2.105.663,87 3.960.880,28 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwas-
serbeseitigungs-anlagen 

153.235.608,24 148.360.032,63 142.436.578,48 

1.2.3.5  Straßennetz mit Wegen, 
Plätzen und Verkehrslenkungsanla-
gen 

113.933.301,53 113.216.436,57 108.244.941,48 

1.2.3.6  sonstige Bauten des Infra-
strukturvermögens 

6.140.615,11 5.971.147,45 5.763.217,45 

Summe 315.654.998,57 310.551.001,30 301.614.538,76 

 
Die Belastung durch bilanzielle Abschreibungen im Jahr 2015 für das Straßennetz 
mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen betrug insgesamt 
5.269.718,44 EUR, für die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 
6.424.745,71 EUR. Weitere wertmäßige Veränderungen sind im Wesentlichen auf 
Umbuchungen aus Anlagen im Bau durch die Aktivierung der Radwegebrücke Zent-
rum und der Kanalbaumaßnahme Menden und Mülldorf zurückzuführen. 
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Bei dem Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen wurden 
teilweise gem. § 34 GemHVO Festwerte für die Beschilderung (691.991,55 EUR) 
und für Lärmschutzeinrichtungen (110.000,00  EUR) gebildet. 
 
 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden  
Die Bauten auf fremden Grund und Boden haben sich wie folgt entwickelt: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Bauten auf fremden Grund und Bo-
den 

30.587.942,97 29.675.592,11 28.749.850,23 

Die wertmäßigen Veränderungen bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden sind im 
Wesentlichen durch bilanzielle Abschreibungen (881.534,81 EUR) verursacht. 
 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 306,00 306,00 306,00 

 
 
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Maschinen und technische Anlagen, 
Fahrzeuge 

3.235.197,59 3.333.468,56 3.800.272,64 

 
Bei den Fahrzeugen handelt es sich insbesondere um Fahrzeuge des Bauhofes, der 
ZABA und der Feuerwehr. Zugänge waren in Höhe von 78.082,57 EUR und Umbu-
chungen in Höhe von 894.206,93 EUR zu verzeichnen. Bei den Zugängen handelt es 
sich im Wesentlichen um die Anschaffung eines Dusch-/Toilettenanhängers, eines 
Streuaufsatzes und eines Buses für das Jugendamt. Die Umbuchungen sind insbe-
sondere auf die Aktivierung eines Hochdruckspül- und Saugfahrzeuges, eines 
Löschgruppenfahrzeuges und einer Kompaktkehrmaschine zurückzuführen. Abgän-
ge in Höhe von 44.594,60 EUR sind im Wesentlichen durch den Verkauf von Fahr-
zeugen entstanden. Die bilanziellen Abschreibungen betrugen 460.890,82 EUR. 
 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.121.190,41 4.333.336,26 4.519.271,95 
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Die Stadt Sankt Augustin hat die Vermögensgegenstände grundsätzlich einzeln be-
wertet. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden jedoch für die nachfolgenden Berei-
che Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO bei der Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung gebildet: 
 
- Feuerwehr Bekleidung 297.158,84 EUR 
- Feuerwehr Atemschutz 186.052,60 EUR 
- Feuerwehr Funk 171.866,14 EUR 
- Feuerwehr Beladung der Feuerwehrfahrzeuge 240.327,63 EUR 
- Feuerwehrschläuche   29.302,17 EUR 
- Schulmobiliar 477.821,84 EUR 
- IT Schulen 366.201,56 EUR 
- IUK Technik 360.397,41 EUR 
- Bücherei Medienbestand 169.214,62 EUR 
 
Zugänge waren in Höhe von 698.895,85 EUR durch Anschaffungen zu verzeichnen. Da-
von entfielen 164.769,90 EUR auf die Erhöhung der Festwerte Feuerwehr Bekleidung, 
Atemschutz und Feuerwehrschläuche. Die bilanziellen Abschreibungen betrugen 
610.079,83 EUR. 
 
 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Anlagen im Bau, geleistete Anzah-
lungen 

7.305.981,92 3.326.956,41 2.967.263,98 

 
In der Position "Anlagen im Bau" wurden im Wesentlichen die bis zum Bilanzstichtag 
angefallenen Aufwendungen für die Baumaßnahmen 
 
- Asylbewerberunterkunft Schützenweg 
- Gesamtschule Menden 
- Kanalbaumaßnahme Von-Galen-Straße 
- Kanalbaumaßnahme Menden und Mülldorf (3. Bauabschnitt) 
 
bilanziert. Die Bewertung erfolgte zu den tatsächlich angefallenen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten. 
 
Im Jahr 2015 wurden u.a. die Baumaßnahmen Radwegebrücke Zentrum, Rhein-
Sieg-Gymnasium, die Kanalbaumaßnahme Menden und Mülldorf (2. Bauabschnitt) 
sowie die Beschaffungsmaßnahme Hochdruckspül- und Saugfahrzeug (ZABA) fertig 
gestellt und von den Anlagen im Bau in die jeweiligen Bilanzpositionen umgebucht. 
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1.3 Finanzanlagen 
Die Stadt Sankt Augustin hält Finanzanlagen in Form von Anteilen an verbundenen 
Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapieren des Anlagevermögens sowie Ausleihun-
gen. Außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 35 Absatz 5 GemHVO mussten 
nicht vorgenommen werden, da sich auskunftsgemäß für die Finanzanlagen kein 
niedriger Wert am Abschlussstichtag ergeben hat.  
 
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Sankt Augustin mbH 

7.527.634,00 7.527.634,00 7.527.634,00 

Wasserversorgungsgesellschaft 
mbH 

8.262.053,00 8.262.053,00 8.262.053,00 

Summe 15.789.687,00 15.789.687,00 15.789.687,00 

 
Die Stadt hält an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH 
100 Prozent, an der Wasserversorgungsgesellschaft mbH Sankt Augustin hält sie 
91,868 Prozent. 
 
Hinsichtlich der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Sankt Augustin mbH erfolgte die 
Bewertung nach der Sachwertmethode. Anhaltspunkte für eine wesentliche Ände-
rung im Sachwert, die eine Wertveränderung hätten erforderlich gemacht, lagen nicht 
vor. 
 
Die Bewertung der Wasserversorgungsgesellschaft mbH Sankt Augustin (WVG) er-
folgte anhand des Ertragswertverfahrens. Da die WVG über einen festen Kunden-
stamm mit relativ gleichbleibenden Umsätzen verfügt, ist die Ertragslage im Wesent-
lichen stabil. Anhaltspunkte für gravierende Änderungen seit Erstellung der Eröff-
nungsbilanz ergaben sich nicht, so dass auch hier keine Wertveränderung erforder-
lich war. 
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1.3.2 Beteiligungen  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH 78.350,66 78.350,66 78.350,66 

Gemeinnützige Wohnungsbauge-
sellschaft 

729.970,57 729.970,57 729.970,57 

Stadtbahngesellschaft 1,00 1,00 1,00 

Rhein-Sieg-Eisenbahn GmbH 5.112,92 5.112,92 5.112,92 

Civitec Zweckverband 6.737,70 6.737,70 6.737,70 

VHS- Zweckverband 1,00 1,00 1,00 

Summe 820.173,85 820.173,85 820.173,85 

 
Im Bereich der Beteiligungen hält die Stadt Sankt Augustin 22,76 Prozent an dem 
VHS-Zweckverband und an der Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH 10 Prozent. Die 
Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft belaufen sich auf 
2,28 Prozent, an dem Civitec Zweckverband auf 2,86 Prozent und an der Stadtbahn-
gesellschaft Rhein-Sieg mbH auf 2,63 Prozent. An der RSE Rhein-Sieg-
Eisenbahngesellschaft GmbH hält die Stadt Sankt Augustin als stille Teilhaberin eine 
Einlage in Höhe von 5.112,92 EUR. 
 
Die Bewertung erfolgte anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Die Stadtbahn-
gesellschaft befindet sich in Liquidation und wurde daher nur mit einem Erinne-
rungswert von 1 EUR ausgewiesen. Der VHS-Zweckverband verfügte über kein Ei-
genkapital, so dass auch hier der Erinnerungswert von 1 EUR zugrunde gelegt wur-
de. 
 
Tatbestände, die zu einer Wertveränderung in 2015 geführt hätten, waren nicht zu 
verzeichnen. 
 
 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 
Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens wurden die Anteile am Versorgungs-
fonds für Pensionsrückstellungen der Rheinischen Versorgungskasse ausgewiesen. 
Es handelt sich dabei um die gesetzliche Zuführung, die in der Zeit von 1999 bis 
2008 geleistet wurde. Mit der Einführung der Doppik ist die Verpflichtung zur Einzah-
lung entfallen. 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Anteile am Versorgungsfonds 424.296,76 424.451,83 587.211,22 
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Die Veränderung erfolgte im Frühjahr 2015 aufgrund eines Ausgleichsbetrages der 
Rheinischen Versorgungskasse in Form einer Zuführung an den KVR-Fond in Höhe 
von 162.759,39 EUR. Es handelt sich um einen Umlageüberhang aus der Umlagebe-
rechnung des Jahres 2013 für die letzten 15 Jahre (1999-2013). 
 
 
1.3.5. Ausleihungen 
Die Ausleihungen umfassen die Ausleihungen an Beteiligungen, die Arbeitgeber- und 
Wohnungsbaudarlehen, die von der Stadt Sankt Augustin gehaltenen Genossen-
schaftsanteile sowie sonstige Darlehen.  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Ausleihungen an Beteiligungen, hier 
Darlehen an die Gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft f.d. 
Rhein-Sieg-Kreis 

5.644,63 5.527,03 5.409,43 

Arbeitgeberdarlehen 24.877,88 15.013,04 10.039,39 

Wohnungsbaudarlehen an die Ge-
meinnützige Baugenossenschaft 
Sankt Augustin sowie an Privatper-
sonen 

659.250,69 595.666,48 535.526,82 

Geschäftsanteile an der Gemeinnüt-
zigen Baugenossenschaft Sankt 
Augustin e.G. 

1.407.662,69 1.407.662,69 1.407.662,69 

Geschäftsanteile an der Raiffeisen-
bank Sankt Augustin e.V. sowie der 
VR Bank Rhein-Sieg 

4.250,00 4.250,00 4.250,00 

Sonstige Darlehen 1.777,78 2.223,78 1.297,78 

Summe 2.103.463,67 2.030.343,02 1.964.186,11 

 
Die Veränderung von 66.156,91 EUR ergibt sich im Wesentlichen durch die Til-
gungsleistungen der Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen. 
 
 
2. Umlaufvermögen   
 
Das Umlaufvermögen beinhaltet Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt 
sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und keine Rechnungsabgrenzungs-
posten darstellen.  
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2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Wa-
ren 

223.782,01 217.761,97 221.996,95 

 
Die Veränderung im Jahr 2015 ist im Wesentlichen auf die Vorratsentnahme von 
Streusalz sowie auf den Zukauf von Ersatzteilen für die ZABA und bilanzielle Ab-
schreibungen zurückzuführen. 
 
 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
Einzelheiten zu den Restlaufzeiten der Forderungen können dem Forderungsspiegel 
in der Anlage 2 entnommen werden. 
 
Die Stadt Sankt Augustin hat ihre Forderungen in 2015 auf ihre Werthaltigkeit über-
prüft. Zum Stichtag 31.12.2015 erfolgten Wertberichtigungen in Höhe von 
4.128.056,25 EUR (Vorjahr 3.991.137,92 EUR) im Bereich der öffentlich-rechtlichen 
Forderungen sowie der Forderungen aus Transferleistungen. Die Wertberichtigungen 
bei den privatrechtlichen Forderungen beliefen sich auf 18.135,32 EUR (Vorjahr 
21.824,75 EUR). 
 
 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 
Die Forderungen setzen sich im Einzelnen zusammen aus: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

2.2.1.1  Gebühren 781.381,88 730.331,96 855.690,67 

2.2.1.2  Beiträge 17.389,95 59.064,72 14.741,75 

2.2.1.3  Steuern 6.065.783,54 5.346.727,36 4.019.835,58 

2.2.1.4  Forderungen aus Transfer-
leistungen 

89.796,56 296.643,77 100.681,17 

2.2.1.5  Sonstige öffentlich-rechtliche 
Forderungen 

1.559.418,71 2.433.205,17 2.456.783,28 

Summe 8.513.770,64 8.865.972,98 7.447.732,45 

 
Bei den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen handelt es sich zu einem gro-
ßen Teil (jeweils rd. 650.000,00 EUR) um Kostenerstattungen im Jugendhilfebereich 
und der Erstattung der Kosten für den Betrieb der Notunterkunft für Flüchtlinge durch 
das Land NRW. 
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2.2.2 Privatrechtliche Forderungen  
Die privatrechtlichen Forderungen ergaben sich: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

2.2.2.1 gegenüber dem privaten 
Bereich 

274.263,55 485.495,08 84.884,71 

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen 
Bereich 

1.116.283,03 130.904,52 17.570,80 

2.2.2.3 gegenüber verbundenen 
Unternehmen 

5.920,60 1.401,39 6.159,00 

2.2.2.4 gegen Beteiligungen 832,41 832,41 832,41 

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 

Summe 1.397.299,59 618.633,40 109.446,92 

 
Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der 
Wasserversorgungsgesellschaft sowie der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Es 
handelt sich um Personalkostenerstattungen sowie um Ausfallbürgschaften. 
 
Bei den Forderungen gegenüber Beteiligungen handelt es sich um Erbpachtzinsen 
gegenüber der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft. 
 
 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 
Die zur Veräußerung bestimmten Gebäude und Grundstücke sind unter den sonsti-
gen Vermögensgegenständen bilanziert. Ferner werden die debitorischen Kreditoren 
(kreditorisch verbuchte Gutschriften), die Erstattungsansprüche gegenüber dem Fi-
nanzamt sowie der Anteil an der Instandhaltungsrücklage des Ärztehauses nach 
dem Wohnungseigentümergesetz als sonstiger Vermögensgegenstand ausgewie-
sen. Der Bilanzposten setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Grundstücken 
aus der Entwicklungsmaßnahme Zentrum West. 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Zur Veräußerung bestimmte Grund-
stücke 

12.266.020,00 11.907.060,00 11.927.046,90 

Andere sonstige Vermögensgen-
stände 

692.496,17 897.845.14 413.723,15 

Summe 12.956.516,17 12.804.905,14 12.340.770,05 

 
Die Minderung um rd. 484.000 EUR im Bereich der sonstigen Vermögensgegen-
stände ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der debitorischen Kreditoren sowie 
der Instandhaltungsrücklage für das Ärztehaus zurückzuführen.
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2.4 Liquide Mittel  
Die liquiden Mittel setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Kreissparkasse Köln 398.744,35 2.250.875,13 652.210,61 

Raiffeisenbank 387.286,70 238.681,24 245.618,67 

VR Bank Rhein Sieg e.G. 46.952,41 66.270,51 27.314,04 

Postbank Köln 108.798,54 431.641,05 67.586,67 

Steyler Bank GmbH 12.833,52 13.680,32 9.198,74 

Hypovereinsbank 11.913,67 1.750,61 60,80 

Sparkonten Schulen 166.481,33 122.656,54 108.014,18 

Barkassen 3.086,20 3.226,39 4.934,97 

Summe 1.136.096,72 3.128.781,79 1.114.938,68 

 
Die liquiden Mittel der Konten bei Kreditinstituten wurden durch Saldenbestätigungen 
nachgewiesen. 
 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Aktive Rechnungsabgrenzungspos-
ten für geleistete Zuwendungen 
Gemeinden 

0 501.267,49 504.019,75 

Aktive Rechnungsabgrenzungspos-
ten für geleistete Zuwendungen 
privater Unternehmen 

60.000,01 56.666,68 53.333,35 

Aktive Rechnungsabgrenzungspos-
ten für geleistete Zuwendungen 
übriger Bereich 

2.498.546,11 2.565.315,84 2.842.196,56 

Aktive Rechnungsabgrenzungspos-
ten Beamtenbesoldung 

296.359,55 282.622,12 314.199,70 

Aktive Rechnungsabgrenzungspos-
ten Beamtenversorgung 

125.460,00 141.770,00 155.230,00 

Sonstige Aktive Rechnungsabgren-
zungsposten 

442.711,02 505.538,94 742.963,22 

Summe 3.423.076,69 4.053.181,07 4.611.942,58 
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Nach § 42 Abs. 1 GemHVO sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen 
als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, soweit sie Aufwand für eine 
bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Soweit der abzugrenzende Betrag un-
ter 500 EUR liegt, wird entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit von einer 
Abgrenzung abgesehen. Ebenso wird auf die Abgrenzung regelmäßig wiederkehren-
der Aufwendungen verzichtet. 
 
Eine aktive Rechnungsabgrenzung erfolgt insbesondere für geleistete Investitions-
zuwendungen, soweit eine mehrjährige, einklagbare Gegenleistungsverpflichtung 
besteht. Die Förderung des Ausbaus der U3 Plätze durch das Land erfolgt in der Re-
gel durch Investitionszuschüsse, die mit einer mehrjährigen (in. der Regel 5 bzw. 
20 Jahre) einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Entsprechend 
dem Bindungszeitraum wird der Abgrenzungsposten aufgelöst. 
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Passivseite 
 
1. Eigenkapital  
 
 
1.1 Allgemeine Rücklage  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Allgemeine Rücklage 101.799.162,51 95.844.033,51 86.786.166,53 

 
 
Die allgemeine Rücklage ist die Saldogröße aus den Aktiv- und Passivposten der 
Bilanz. 
 
Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO werden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang 
und der Veräußerung von nicht mehr betriebsnotwendigen Vermögensgegenständen 
sowie aus Werteveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen 
Rücklage verrechnet. 
 
 
1.2 Ausgleichsrücklage 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Ausgleichsrücklage 0,00 0,00 0,00 

 
 
Im Zusammenhang mit der Deckung des Jahresfehlbetrages 2011 wurde die Aus-
gleichsrücklage aufgezehrt. 
 
 
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Jahresfehlbetrag 4.783.907,34 9.107.694,01 498.861,79 
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2. Sonderposten  
 
Bei den Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuwendungen und Beiträge für 
Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt wurden. Sie 
werden entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Gegenstandes aufgelöst.  
 
 
2.1 Sonderposten für Zuwendungen 
Sonderposten für Zuwendungen wurden insbesondere aus Leistungen des Landes 
zu Investitionen bzw. aus pauschalen Investitionszuwendungen gebildet. Diese wer-
den analog zu den Abschreibungen der damit finanzierten Vermögensgegenstände 
ertragswirksam aufgelöst.  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Sonderposten für Zuwendungen 139.024.204,70 141.128.155,58 139.808.687,90 

 
 
Die Sonderposten für Zuwendungen sind im Berichtsjahr um 1.319.467,68 EUR ge-
sunken. Neben der Investitions-, Feuerschutz-, Schul- und Sportpauschale sind unter 
dieser Bilanzposition u.a. auch Zuwendungen für die Radwegebrücke Zentrum und 
den u3 Ausbau ausgewiesen. Den Zugängen in Höhe von 4.602.768,25 EUR stehen 
ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 5.922.235,93 EUR gegenüber. 
 
 
2.2 Sonderposten für Beiträge 
Die Sonderposten für Beiträge bilden insbesondere ab, inwieweit das vorhandene 
Straßenvermögen durch Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
und Ausbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) finanziert worden 
ist. 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Sonderposten für Beiträge 58.585.801,12 57.009.591,25 54.867.181,44 

 
Den Zugängen in Höhe von 103.580,53 EUR stehen ertragswirksame Auflösungen in 
Höhe von 2.245.990,34 EUR gegenüber. 
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2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 
Bei kostenrechnenden Einrichtungen, die Benutzungsgebühren erheben, sind Kos-
tenüberdeckungen gemäß § 6 Absatz 2 Satz 3 KAG am Ende eines Kalkulationszeit-
raumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen.  
 
In § 43 Absatz 6 GemHVO ist geregelt, dass diese Kostenüberdeckungen als Son-
derposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind.  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich 

332.407,00 0,00 0,00 

 
 
2.4 Sonstige Sonderposten 
Sonstige Sonderposten wurden von der Stadt Sankt Augustin für die Vermögensge-
genstände gebildet, die sie im Rahmen von Schenkungen oder unentgeltlichen Über-
tragungen erhalten hat.  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Sonstige Sonderposten 58.609.243,74 56.417.999,82 54.471.273,69 

 
 
Die Veränderung resultiert aus Zuführungen in Höhe von 431.760,87 EUR und Auf-
lösungen in Höhe von 2.378.487,00 EUR. 
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3. Rückstellungen   
 
 
3.1 Pensions-/Beihilferückstellungen 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Pensionsrückstellungen für Pensio-
näre und Hinterbliebene 

17.281.580,00 17.842.555,00 18.973.712,00 

Pensionsrückstellungen für aktiv 
Beschäftigte 

18.949.085,00 20.248.288,00 20.825.629,00 

Beihilferückstellungen 10.279.397,00 10.569.199,00 11.408.424,00 

Summe 46.510.062,00 48.660.042,00 51.207.765,00 

 
Die Bewertung der Pensionsrückstellungen richtet sich nach den Durchführungshin-
weisen zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen (Runderlass des Innenministeri-
ums vom 04.01.2006 – 34-48.01.02/30 - 1276/05-, zuletzt geändert am 16.07.2010). 
 
Der Berechnung der Rückstellungen lag ein versicherungsmathematisches Gutach-
ten der Rheinischen Versorgungskasse Köln vom 05.02.2016 zugrunde. Bei der Be-
rechnung im Teilwertverfahren wurde ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu-
grunde gelegt.  
 
 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Instandhaltungsrückstellungen 30.221.441,44 26.682.511,90 24.119.710,65 

 
Zum 31.12.2015 betrugen die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen 
24.119.710,65 EUR. Dabei wurden im Jahr 2015 Rückstellungen für unterlassene 
Instandhaltungen in Höhe von 2.298.364,77 EUR aufgelöst. Hierbei handelt es sich 
insbesondere um Beträge aus den Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Rhein-Sieg-
Gymnasium, Hauptschule Menden sowie der Kanalsanierung Menden und Mülldorf. 
Bei Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 289.436,49 EUR ist der Grund entfal-
len. Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 
25.000,00 EUR vorgenommen. 
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3.4 Sonstige Rückstellungen  
Die sonstigen Rückstellungen teilen sich wie folgt auf: 
 
 Stand 

31.12.2013 
EUR 

Stand 
31.12.2014 

EUR 

Stand 
31.12.2015 

EUR 

Urlaubsansprüche und Arbeitszeitgutha-
ben 

1.398.491,09 1.426.490,30 1.501.747,55 

Altersteilzeit 516.150,00 515.490,00 440.380,00 

Erstattungsverpflichtungen nach § 107 b 
BeamtVG 

222.617,00 258.661,00 261.956,00 

Leistungsentgelte für Beschäftigte 12.540,00 1.870,00 1.220,00 

ggf. rückwirkend zu zahlende Besol-
dungserhöhungen 

37.824,08 0,00 0,00 

Verlustabdeckung/Ausgleichsverpflichtung 
gemeindlicher Betriebe 

7.546,91 0,00 0,00 

Verpflichtungen wegen Jahres-/ Gesamt-
abschlussprüfung 

86.925,00 75.425,00 51.000,00 

Rückbauverpflichtungen 275.500,00 275.500,00 325.500,00 

Derivate 724.529,30 81.520,31 130.291,80 

Kostenerstattungen an Jugendhilfeträger 1.505.950,00 1.733.550,00 2.161.709,38 

Abwasserabgabe 380.513,77 390.000,00 390.169,41 

sonstige ungewisse Verbindlichkeiten 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Summe 5.178.587,15 4.768.506,61 5.273.974,14 

 
Im Jahr 2015 wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von 1.522.487,95 EUR in An-
spruch genommen. 2.027.955,48 EUR wurden den sonstigen Rückstellungen auf-
wandswirksam zugeführt. 
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4. Verbindlichkeiten  
 
 
4.1 Anleihen 
Mit Stand 31.12.2015 bestehen keine Anleihen. 
 
 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Verbindlichkeiten aus Krediten für In-
vestitionen 

94.217.356,87 108.012.813,56 104.381.297,39 

 
Zum 31.12.2015 verfügt die Stadt Sankt Augustin über Investitionskredite in Höhe 
von 104.381.297,39 EUR. 
 
 
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskredi-
ten 

31.400.009,24 40.410.428,70 36.100.003,00 

 
Zum 31.12.2015 bestehen Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von 
36.100.003,00 EUR. 
 
 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-
kommen 
 

18.728.460,23 107.504,53 102.634,65 

 
Es bestehen zum 31.12.2015 Verbindlichkeiten in Höhe von 102.634,65 EUR, die 
sich auf einen Leibrentenvertrag beziehen und sich zum Vorjahr um 4.869,88 EUR 
reduziert haben. 
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4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

2.838.679,19 3.201.201,92 3.837.461,66 

 
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen belaufen sich zum 31.12.2015 
auf insgesamt 3.837.461,66 EUR.  
 
 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Verbindlichkeiten aus Transferleistun-
gen 

1.868.300,80 1.377.835,68 792.893,24 

 
Die Stadt Sankt Augustin weist zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus Transfer-
leistungen in Höhe von 792.893,24 EUR aus.  
 
 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  
Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Diverse Steuerverbindlichkeiten 359.085,19 383.757,46 391.315,75 

Erstattungen von Leistungen nach 
dem SGB XII 

53.395,87 31.226,27 69.360,67 

Unklare Einzahlungen 68.299,18 31.967,75 49.663,31 

Verbindlichkeit gegenüber dem 
VHS-Zweckverband 

567.604,26 537.534,19 537.534,19 

Kreditorische Debitoren 1.281.721,05 3.133.942,16 1.276.070,05 

Andere sonstige Verbindlichkeiten 151.746,39 216.405,11 573.911,73 

Summe 2.481.851,94 4.334.832,94 2.897.855,70 
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4.8 Erhaltene Anzahlungen  
Die Stadt Sankt Augustin hat als sonstige Verbindlichkeiten insbesondere zum Bi-
lanzstichtag nicht verbrauchte bzw. noch nicht verwendete Zuwendungen und Bei-
träge als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Diese werden nach Fertigstellung der 
jeweiligen Vermögensgegenstände in die Sonderposten für Zuwendungen oder Bei-
träge umgegliedert und den jeweiligen Vermögensgegenständen zugeordnet.  
 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Erhaltene Anzahlungen für Grund-
stücke 

0 376.867,79 53.149,00 

Erhaltene Anzahlungen für sonstige 
Sachanlagen  

0 4.300,00 0 

Noch nicht verwendete laufende 
Zuwendung 

8.650,00 15.951,07 7.899,82 

Noch nicht verwendete Bundeszu-
weisung 

0,00 0,00 0 

Noch nicht verwendete Landeszu-
weisung 

2.601.456,67 2.751.627,14 2.140.019,36 

Erhaltene Anzahlung aus Feuer-
schutzpauschale 

0,00 0 0,00 

Erhaltene Anzahlung aus Sportpau-
schale 

68.567,93 200.930,61 292.200,65 

Noch nicht verwendete Zuwendun-
gen von Gemeinden 

66.559,22 98.221,09 5.324,39 

Noch nicht verwendete Zuwendun-
gen Privater Unternehmen 

162.317,78 40.757,21 40.757,21 

Noch nicht verwendete Beiträge 0 0 17.000,00 

Summe 2.907.551,60 3.488.654,91 2.556.350,43 
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5. Passive Rechnungsabgrenzung   
 
 
Für die Einzahlungen, die vor dem Abschlussstichtag bei der Stadtkasse eingegan-
gen sind, aber erst im Jahr 2016 einen Ertrag darstellen, sind passive Rechnungsab-
grenzungen zu bilden.  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Passive Rechnungsabgrenzungs-
posten 

11.436.412,81 10.997.710,77 12.007.829,89 

 
Die im Voraus erhaltenen Grabnutzungsgebühren sind als vor dem Bilanzstichtag 
erhaltene Einzahlungen zu klassifizieren, die erst nach dem Bilanzstichtag ertrags-
wirksam berücksichtigt werden dürfen.  
 
Ebenso sind dann passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, wenn die Stadt 
investive Zuwendungen erhält, die sie zur Erfüllung kommunaler Aufgaben an Dritte 
weitergibt. Die mehrjährige, einklagbare Gegenleistungsverpflichtung wird auf den 
Zuwendungsnehmer übertragen. Entsprechend dem Bindungszeitraum wird der Ab-
grenzungsposten aufgelöst.  
 
Die Förderung des Ausbaus der u3 Plätze durch das Land erfolgt in der Regel durch 
Investitionszuschüsse, die mit einer mehrjährigen (in der Regel 5 bzw. 20 Jahre) ein-
klagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Der größte Teil dieser Zu-
wendungen wurde an Dritte weitergegeben. 
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Ergebnisrechnung 
 
 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 
Die Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf insge-
samt 70.293.909,22 EUR. Die Zusammensetzung dieser Ergebnisrechnungsposition 
ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Grundsteuer A 23.316,68 16.924,76 23.861,59 

Grundsteuer B 7.963.962,23 8.089.862,19 8.290.800,49 

Gewerbesteuer 19.067.266,60 17.306.733,98 27.663.627,00 

Anteil an der Einkommenssteuer 24.554.599,00 25.951.424,20 28.082.179,50 

Anteil an der Umsatzsteuer 1.806.300,00 1.863.809,17 2.201.313,54 

Vergnügungssteuer 787.252,61 868.070,22 966.453,19 

Hundesteuer 240.567,00 243.851,00 246.297,00 

Leistungen nach dem Familienleis-
tungsausgleich 

2.663.376,40 2.635.876,38 2.819.376,91 

Summe 57.106.640,52 56.976.551,90 70.293.909,22 
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02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
Im Haushaltsjahr 2015 hat die Stadt Sankt Augustin Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen in Höhe von 31.676.514,40 EUR verbucht. Diese Position ist in ihrer Höhe 
im Berichtsjahr geprägt durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Zuweisungen in Höhe von 5.881.887,23 EUR sowie den Zuwendungen für laufende 
Zwecke des Landes i.H.v. 9.420.105,30 EUR. Schlüsselzuweisungen hat die Stadt 
Sankt Augustin für 2015 in Höhe von 16.060.321,00 EUR erhalten. Die Zuwendun-
gen und allgemeinen Umlagen setzen sich insgesamt wie folgt zusammen: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Schlüsselzuweisungen vom Land 16.395.739,06 14.841.348,66 16.060.321,00 

Allgemeine Zuweisungen vom Land 0,00 38.533,44 0,00 

Bedarfszuweisungen vom Land 400,00 400,00 400,00 

Zuweisungen für laufende Zwecke 
vom Land 

8.247.284,72 8.746.850,16 9.420.105,30 

Zuweisungen vom Bund 35.741,08 47.695,00 122.724,38 

Zuschüsse von Gemeinden, Zweck-
verbänden, verb. Unternehmen, 
Beteiligungen, sonstigen öffentlichen 
Sonderrechnungen, privaten Unter-
nehmen 

290.544,14 521.909.94 162.776,49 

Zuschüsse vom übrigen Bereich 30.525,00 35.881,49 28.300,00 

Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten aus Zuweisungen 

5.869.715,87 6.099.777,49 5.881.887,23 

Summe 30.869.949,87 30.332.396,18 31.676.514,40 

 
 
03 Sonstige Transfererträge 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Sonstige Transfererträge 509.265,13 401.262,37 395.788,74 

 
Bei den sonstigen Transfererträgen hat die Stadt Sankt Augustin im Jahr 2015 Erträ-
ge in Höhe von 395.788,74 EUR verbucht. 
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04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 18.873.528,06 EUR im 
Haushaltsjahr 2015 setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Verwaltungsgebühren 2.962.159,85 948.685,01 1.119.371,62 

Straßenreinigungsgebühren 544.855,74 578.288,92 587.091,44 

Abwassergebühren 8.913.408,67 9.169.213,31 9.387.148,32 

Bestattungsgebühren 259.144,38 244.298,50 242.484,96 

Grabnutzungsgebühren(Auflösung 
PRAP) 

478.127,99 486.192,49 494.702,28 

Musikschulgebühren 518.703,77 512.547,05 520.736,70 

Elternbeiträge 2.785.751,78 2.812.048,51 3.032.039,88 

Essensgelder Ganztagseinrichtun-
gen 

127.850,55 139.881,05 156.289,50 

Sonstige Gebühren, Entgelte und 
Beiträge 

730.193,31 804.767,62 1.088.601,98 

Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten für Beiträge 

2.223.125,57 2.225.725,94 2.245.061,38 

Erträge aus der Auflösung von Son-
derposten für den Gebührenaus-
gleich 

0,00 332.407,00 0,00 

Summe 19.543.321,61  18.254.055,40 18.873.528,06 

 
 
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
Die Zusammensetzung der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich aus der 
nachfolgenden Übersicht: 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Mieten und Pachten 771.548,49 764.446,63 769.997,56 

Erträge aus Verkauf 12.039,54 21.842,45 30.318,28 

Eintrittsgelder 378.343,79 292.941,91 386.494,48 

Sonstige privatrechtlichen Leis-
tungsentgelte 

56.207,21 68.815,86 79.726,98 

Summe 1.218.139,03 1.148.046,85 1.266.537,20 
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06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 5.599.617,88 EUR setzen 
sich wie folgt zusammen: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Erträge aus Kostenerstattungen, 
Kostenumlagen Land 

522.664,67 569.445,27 2.679.699,14 

Erträge aus Kostenerstattungen, 
Kostenumlagen Bund 

39.795,62 70.481,57 21.695,00 

Betriebskostenerstattung Abwasser 
Partnerstädte 

1.807.598,68 1.879.027,52 1.912.425,91 

Sonstige Erträge aus Kostenerstat-
tungen, Kostenumlagen Gemeinden, 
Gemeindeverbände 

810.844,65 2.201.281,70 493.521,83 

Erträge aus Kostenerstattungen, 
Kostenumlagen sonst. öffentl. Be-
reich 

546.183,82 449.047,61 364.379,86 

Erträge aus Kostenerstattungen, 
Kostenumlagen verbundene Unter-
nehmen, Beteiligungen und Sonder-
vermögen 

50.775,03 51.081,43 46.006,21 

Erträge aus Kostenerstattungen, 
Kostenumlagen private Unterneh-
men 

19.022,93 25.173,78 22.524,40 

Kostenerstattung 
v.a.Leistungsträgern nach dem 
AsylbLG 

0 14.985,85 0 

Erträge aus Kostenerstattungen, 
Kostenumlagen übrige Bereiche 

 
93.450,91 

 
67.977,40 59,365,53 

Summe 3.890.336,31 5.328.502,13 5.599.617,88 

 
Die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen des Landes sind geprägt von 
Erstattungen des Landes für Aussiedler und Asylbewerber, insgesamt rd. 
2,25 Mio. EUR. 
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07 Sonstige ordentliche Erträge 
Die Stadt Sankt Augustin hat im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 6.834.456,30 EUR 
als sonstige ordentliche Erträge verbucht. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Konzessionsabgaben 2.577.373,91 2.446.262,99 2.590.139,44 

Erträge aus der Veräußerung von 
Grundstücken, Gebäuden und be-
weglichen Vermögen 

1.380.956,71 163.691,20 64.970,72 

Bußgelder 105.064,56 132.243,79 140.297,30 

Mahn- und Vollstreckungsgebühren 153.196,20 159.734,32 245.587,54 

Säumniszuschläge, Stundungs- und 
Aussetzungszinsen 

141.190,60 475.897,17 156.577,38 

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 
233a AO 

772.432,25 286.715,75 344.293,75 

Erträge aus der Auflösung von sons-
tigen Sonderposten 

2.375.577,69 2.411.247,24 2.378.487,00 

Andere sonstige ordentliche Erträge 888.965,19 2.320.215,16 914.103,17 

Summe 8.394.757,11 8.396.007,62 6.834.456,30 

 
 
08 Aktivierte Eigenleistungen 
Im Haushaltsjahr 2015 sind keine Eigenleistungen durch die Stadt Sankt Augustin 
aktiviert worden.  
 
 
09 Bestandsveränderungen 
Bestandsveränderungen haben sich im Haushaltsjahr 2015 nicht ergeben.  
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11 Personalaufwendungen 
Die Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2015 setzen sich wie folgt zusammen:  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Personalaufwendungen Beamte 4.379.525,08 4.493.056,46 4.601.726,26 

Personalaufwendungen Tariflich 
Beschäftigte 

18.462.112,20 19.340.892,60 19.843.228,17 

Beiträge zur Versorgungskasse 
Tariflich Beschäftigte 

1.426.880,65 1.497.264,56 1.542.258,90 

Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung tarifl.Beschäftigte 

3.575.259,44 3.671.097,60 3.841.141,05 

Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
für Beschäftigte 

414.981,57 370.575,82 412.181,18 

Zuführungen zu Rückstellungen 1.894.387,01 2.295.116,21 2.381.259,25 

Sonstige Personalaufwendungen 444.978,01 429.708,01 424.659,47 

Summe 30.598.123,96 32.097.711,26 33.046.454,28 

 
 
12 Versorgungsaufwendungen 
Bei der Stadt sind Versorgungsaufwendungen in Höhe von 2.367.393,25 EUR im 
Haushaltsjahr 2015 entstanden. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Beiträge Versorgungskasse für Ver-
sorgungsempfänger 

1.623.499,00 1.799.922,00 1.856.280,00 

Erstattungsverpflichtung/-anspruch 
nach § 107b/VLVG 

21.112,00 32.357,00 38,00 

Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
und dergleichen für Versorgungs-
empfänger 

248.214,04 222.219,12 314.895,25 

Auflösung von Pensions- und Beihil-
ferückstellungen für Versorgungs-
empfänger 

419.393,00 280.920,00 196.180.00 

Summe 2.312.218,04 2.335.418,12 2.367.393,25 
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13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Für Sach- und Dienstleistungen hat die Stadt Sankt Augustin im Haushaltsjahr 2015 
insgesamt 17.024.125,52 EUR aufgewendet:  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Unterhaltung und Bewirtschaftung 
der Grundstücke, baulichen Anlagen 
und Infrastrukturvermögen 

8.029.770,95 7.596.808,7 7.350.330,99 

Erstattungen für Aufwendungen von 
Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

2.024.786,96 1.863.004,86 2.008.611,26 

Instandhaltung der Grundstücke, 
baulichen Anlagen und Infrastruktur-
vermögen 

841.196,66 1.121.408,27 1.865.618,81 

Unterhaltung von Fahrzeugen 463.052,55 446.134,00 417.310,59 

Unterhaltung des sonstigen beweg-
lichen Vermögens 

1.221.226,50 980.646,66 1.159.757,33 

Besondere Verwaltungs- und Be-
triebsaufwendungen 

1.560.803,59 1.623.951,25 1.805.528,59 

Aufwendungen für sonstige Sach-
leistungen 

621.073,79 515.439,82 518.380,31 

Aufwendungen für sonstige Dienst-
leistungen 

1.321.058,98 1.380.561,80 1.898.587,64 

Summe 16.082.969,98 15.527.955,36 17.024.125,52 

 
 
14 Bilanzielle Abschreibungen 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände 

259.679,45 184.376,95 171.340,97 

Abschreibungen auf Sachanlagen 17.568.396,05 17.689.880,57 17.304.403,69 

Abschreibungen auf Finanzanlagen 0,00 0 0,00 

Abschreibungen auf Umlaufvermö-
gen und Forderungen 

563.239,44 209.314,47 326.592,52 

Summe 18.391.314,94 18.083.571,99 17.802.337,18 
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15 Transferaufwendungen 
Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2015 auf insgesamt 
57.312.916,85 EUR. Sie setzen sich wie folgt zusammen: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Aufwendungen für Zuweisungen an 
das Land 

0,00 2.275,65 0,00 

Aufwendungen für Zuweisungen an 
den VHS-Zweckverband 

222.134,84 219.846,68 222.798,32 

Sonstige Zuweisungen und Zu-
schüsse für laufende Zwecke 

11.979.295,96 13.139.014,34 14.242.607,76 

Sozialtransferaufwendungen 11.459.467,51 11.185.373,39 11.776.430,89 

Gewerbesteuerumlage 1.235.534,00 1.354.677,01 2.103.227,45 

Finanzierungsbeteiligung Fonds 
Deutscher Einheit 

1.200.234,00 1.315.971,95 2.043.135,23 

Kreisumlage 23.449.405,00 25.031.166,00 25.905.232,00 

Sonstige Transferaufwendungen 993.192.00 999.317,44 1.019.485,20 

Summe 50.539.263,31 53.247.642,46 57.312.916,85 
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16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.198.933,19 EUR setzen 
sich aus den nachfolgenden Positionen zusammen:  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Sonstige Personal- und Versor-
gungsaufwendungen 

271.377,97 284.624,96 319.359,55 

Aufwendungen für ehrenamtliche 
und sonstige Tätigkeiten 

618.069,18 643.369,03 643.723,39 

Mieten und Pachten 753.167,19 816.823,50 971.292,55 

Leasing 0,00 0,00 0,00 

Sonstige Aufwendungen für die In-
anspruchnahme von Rechten und 
Dienstleistungen 

468.806,38 80.000,01 46.109,44 

Geschäftsaufwendungen 734.377,73 842.260,72 819.790,02 

Versicherungsbeiträge, Steuern und 
Schadensfälle 

536.592,64 552.005,51 560.825,52 

Wertveränderungen bei Vermö-
gensgegenständen 

372.446,40 1.094.085,91 456.727,91 

Weitere Aufwendungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit 

457.447,77 328.752,79 381.104,81 

Summe 4.212.285,26 4.641.922,43 4.198.933,19 

 
Bei den sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen handelt es sich im We-
sentlichen um Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung. 
 
In den Geschäftsaufwendungen sind u. a. Aufwendungen für Porto, Mitgliedsbeiträ-
ge, Öffentlichkeitsarbeit und Bürobedarf zusammengefasst.  
 
Die Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen basieren im Wesentlichen auf 
Wertberichtigungen bei Forderungen. 
 
Bei den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich 
zu einem großen Teil um die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen, zum ande-
ren um die Fraktionszuwendungen. 
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19 Finanzerträge 
Die Finanzerträge setzen sich aus den nachfolgenden Einzelposten zusammen:  
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Zinserträge 5.283,21 4.574,29 4.625,73 

Gewinnanteile von verbundenen 
Unternehmen und aus Beteiligungen 

180.700,80 244.259,46 243.134,99 

Sonstige Finanzerträge 52.858,02 48.634,01 36.883,96 

Summe 238.842,03 297.467,76 284.644,68 

 
Bei den sonstigen Finanzerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Dividenden 
der Genossenschaften im Beteiligungsbereich. 
 
 
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
Für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen musste die Stadt im Haushaltsjahr 
2015 insgesamt 3.971.694,04 EUR aufwenden. Die Aufwendungen setzen sich wie 
folgt zusammen: 
 
 Stand 31.12.2013 

EUR 
Stand 31.12.2014 

EUR 
Stand 31.12.2015 

EUR 

Zinsaufwendungen 4.186.479,31 4.307.762,10 3.915.552,01 

Sonstige Finanzaufwendungen 232.504,15 0 56.142,03 

Summe 4.418.983,46 4.307.762,10 3.971.694,04 
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDR Prüfungs-
leitlinie 720 
 
 
Verwaltungsführungsorganisation 
 
Fragenkreis 1: 
 
Tätigkeit von Überwachungsorganen und Verwaltungsleitung 
 
a)  Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe (wie z. B. Verwaltungsvorstand, 

Dezernentenkonferenzen) und einen Geschäftsverteilungsplan für die Verwal-
tungsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwa-
chungsorgans zur Organisation für die Verwaltungsleitung (Geschäftsanwei-
sung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen der Gebietskörper-
schaft? 

 
Die Zuständigkeiten der Organe ergeben sich aus den gesetzlichen Regelungen (GO 
NRW), der Hauptsatzung sowie dem Organisations- und Zuständigkeitsplan. Schrift-
liche Weisungen des Rates darüber hinaus für die Verwaltungsleitung gibt es nicht. 
Die Regelungen entsprechen insgesamt den Bedürfnissen der Stadt Sankt Augustin. 
 
b)  Wie viele Sitzungen der Organe (Rat/Kreistag) und ihrer Ausschüsse (Haupt- 

und Finanzausschuss) haben stattgefunden und wurden Niederschriften hier-
über erstellt? 

 
Im Berichtsjahr 2015 haben 4 Ratssitzungen und 7 Sitzungen des Haupt- und Fi-
nanzausschusses stattgefunden. Die Sitzungen wurden ordnungsgemäß protokol-
liert. 
 
c)  In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1  

Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Verwaltungsleitung tätig? 
 
Die Tätigkeiten in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs.1 
Satz 3 AktG des Bürgermeisters, der Dezernenten, des Kämmerers und der Ratsmit-
glieder werden in der Anlage 2 zum Lagebericht entsprechend § 95 Abs. 2 Nr. 3 GO 
NRW dargestellt. 
 
d)  Wird die Vergütung der Organmitglieder (Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder) 

soweit gesetzlich gefordert im Anhang des Jahresabschlusses ausgewiesen? 
 
Die Vergütung der Organmitglieder wird im Anhang nicht angegeben. Hierzu besteht 
auch keine gesetzliche Verpflichtung im kommunalen Jahresabschluss. 
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Verwaltungsführungsinstrumentarium 
 
Fragenkreis 2:  
 
Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 
 
a)  Gibt es einen den Bedürfnissen der Kommune entsprechenden Organisations-

plan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Wei-
sungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

 
Ein Aufgaben- und Verwaltungsgliederungsplan mit Stand 10. Februar 2015 liegt vor. 
Eine Überprüfung und Anpassung erfolgt grundsätzlich einmal jährlich. Eine Anpas-
sung in 2016 ist mit Stand Juli 2016 erfolgt. 
 
Die Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse werden im Rahmen 
von Stellenbeschreibungen festgelegt. Anpassungen erfolgen aus dem Betriebsab-
lauf. Die Übertragung von neuen Aufgaben und Verantwortungen (z.B. besondere 
Projekte außerhalb der Aufgaben laut Stellenbeschreibungen) erfolgt auch über Or-
ganisationsverfügungen.  
 
b)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan 

verfahren wird? 
 
Es haben sich während der Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach 
dem Organisationsplan verfahren wurde.  
 
c)  Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktbereichen der Verwal-

tung? 
 
Der Verwaltungsaufbau orientiert sich an der Fachbereichsstruktur nach dem Verwal-
tungsgliederungsplan. Die Produktstruktur wurde an der Fachbereichsstruktur ausge-
richtet. 
 
d) Sind die Produktbereiche dezentral für ihren Ressourcenverbrauch verantwort-

lich? 
 
Die Produktbereiche waren bis einschließlich 2010 dezentral für ihren Ressourcen-
verbrauch mit Ausnahme der Abschreibungen verantwortlich. Ab 2011 wurde die 
Verantwortlichkeit für die Personalaufwendungen auf den Büroleitenden Beamten 
übertragen.  
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e)  Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Ent-
scheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, 
Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte 
ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? 

 
Es existieren diverse Richtlinien, Satzungen und Dienstanweisungen für wesentliche 
Entscheidungsprozesse. Darüber hinaus hat der Rat in der Rechnungsprüfungsord-
nung Regelungen zur Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung getroffen. 
 
Für die Kreditaufnahme und -gewährung gibt es über die gesetzlichen Bestimmun-
gen und die Kreditermächtigung hinaus keine weiteren Richtlinien. Zwischen Fachbe-
reich Finanzen und Steuerungsdienst wurde 2011 die Schriftform bei Angebotsabfra-
ge und Angebotsabgabe vereinbart. Der Rat hat die Entscheidung über die Aufnah-
me von Krediten durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 
18.01.1995 auf den damaligen Stadtdirektor und damit auf den Bürgermeister mit 
Beschluss vom 01.02.1995 übertragen. Nach diesem Beschluss ist der Rat über die 
Kreditaufnahme, den Kreditgeber und die Bedingungen in der der Kreditaufnahme 
folgenden Sitzung zu unterrichten. 
 
f)  Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grund-

stücksverwaltung, EDV)? 
 
Es besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen in den jeweiligen 
Sachakten der zuständigen Fachbereiche.  
 
Im Prüfbericht des internen Kontroll- und Steuerungssystems Information und Kom-
munikation (Sonstige Feststellungen 2013 Berichtsband II) wurde die Empfehlung 
zum Aufbau eines Zentralen Vertragsmanagement abgegeben. 
 
Im Prüfbericht Visakontrolle (Sonstige Feststellungen 2014 Berichtsband II) wird für 
alle Bereiche der Verwaltung empfohlen, wesentliche Verträge in digitaler Form zu 
erfassen. 
 
Ein zentrales Vertragsmanagement wurde bisher nicht eingerichtet.  
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Fragenkreis 3: 
 
Strategische Steuerung 
 
a)  Orientiert sich das Handeln der Gebietskörperschaft an einer langfristigen stra-

tegischen Ausrichtung? 
 
Die strategische Ausrichtung der Stadt Sankt Augustin liegt finanzwirtschaftlich ge-
sehen in der Ausgeglichenheit der Haushalte und Jahresergebnisse. Der Rat der 
Stadt Sankt Augustin hat am 08.10.2003 beschlossen, ein Stadtentwicklungskonzept 
als strategische Zielplanung erarbeiten zu lassen. Das „Stadtentwicklungskonzept 
2025“ wurde vom Rat der Stadt Sankt Augustin am 21.06.2006 (Drucksache Nr. 
06/0224) beschlossen. 
Das Konzept hat als zeitlichen Horizont das Jahr 2025 gewählt. Das Konzept sieht 
die Notwendigkeit von regelmäßigen Erfolgskontrollen, zielführenden Fortschreibun-
gen und Anpassungen an sich ändernde Rahmenbedingungen vor. Eine Fortschrei-
bung und regelmäßige Anpassung des „Stadtentwicklungskonzept 2025“ ist nicht 
erfolgt. 
 
Die GPA NRW bewertet im Vorbericht der überörtlichen Prüfung der Stadt Sankt Au-
gustin im Jahr 2014 zur Demografischen Entwicklung dieses umfangreiche Konzept 
positiv, bemängelt aber dass das Konzept nicht fortgeschrieben wurde. 
 
Am 14. Juli 2004 hat der Rat der Stadt Sankt Augustin strategische Ziele beschlos-
sen. Die strategischen Ziele stimmen mit den derzeitigen tatsächlich vorhandenen 
Gegebenheiten teilweise nicht mehr überein.  
 
Mit der Umstellung des Haushaltssystems auf das Neue Kommunale Finanzma-
nagement wurden ab 2009 strategische Ziele und Kennzahlen zu den jeweiligen 
Produkten im Haushalt definiert.  
 
Die drei strategischen Zielsysteme wurden unabhängig voneinander entwickelt. Eine 
Harmonisierung ist bisher nicht vorgenommen worden. Um eine strategische Steue-
rung zu möglichen, ist es unabdingbar erforderlich, dass ein einheitlich gültiges stra-
tegisches Zielsystem implementiert wird.  
 
b)  Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in anderer 
Form dokumentiert? 
 
Die strategischen Ziele sind in Form eines Zielkataloges dokumentiert.  
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Fragenkreis 4: 
 
Ziele und Kennzahlen 

a)  Sind Ziele und Kennzahlen für eine Output orientierte Steuerung definiert wor-
den? 

 
Zu den jeweiligen Produkten wurden strategische und operative Ziele und Kennzah-
len sowie teilweise konkrete Maßnahmen definiert. Diese Ziele und Kennzahlen wur-
den für den Haushalt 2009 beschrieben und sind zunächst eine erste Basis, die auf 
der Grundlage der gesammelten praktischen Erfahrungen fortgeschrieben werden 
soll. Es ist vorab jedoch erforderlich, dass einheitliche strategische Ziele für die Stadt 
Sankt Augustin festgelegt und das Output orientierte Ziele- und Kennzahlensystem 
auf Produktebene mit den übergeordneten strategischen Zielen harmonisiert werden. 
Es wird auf die Ausführungen im Fragenkreis 3 verwiesen. 
 
 
b)  Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung geeignet? 
 
Bei einigen Produkten sind die gewählten Ziele noch recht allgemein formuliert. Es ist 
daher schwierig, anhand von Kennzahlen die Verwirklichung dieser Vorgaben zu do-
kumentieren. Die Kennzahlen sollen einer Steuerungsfunktion dienen. Sie sind aber 
auf Grund der recht allgemeinen Formulierung überwiegend für Steuerungszwecke 
nicht geeignet und sollten deshalb auf Grundlage der seit 2009 gesammelten Erfah-
rungen für Steuerungszwecke angepasst werden.  
 
c)  Inwiefern wurden die formulierten Ziele erreicht bzw. wo gab es berichtenswerte 

Planabweichungen? 
 
Die Kennzahlen werden einmal jährlich erhoben. Diese IST-Kennzahlen werden im 
Jahresabschluss und im Haushalt dokumentiert. Die Produktverantwortlichen sind 
gehalten, wesentliche Abweichungen zu erläutern. Eine Bewertung und Steuerung 
mit Kennzahlen wird bisher noch nicht vorgenommen.  
 
 
Fragenkreis 5: 
 
Controlling 
 
a)  Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es organisiert? 
 
Ein eigenständiges Finanz-, Beteiligungs- oder Bauinvestitionscontrolling besteht 
derzeit nicht, soll aber nach Aussage des Bürgermeisters schrittweise aufgebaut 
werden.  
 
Die GPA NRW empfiehlt im Bericht der überörtlichen Prüfung der Finanzen der Stadt 
Sankt Augustin im Jahr 2014 für das Haushaltssicherungskonzept ein Controlling 
aufzubauen. Hierbei sollten die ursprünglich angestrebten und die erzielten Konsoli-
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dierungswirkungen von Einzelmaßnahmen dargestellt werden. Jede Zielabweichung 
sollte begründet werden. 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin hat in der Sitzung am 11.05.2016 die Verwaltung 
beauftragt, die zügige Einrichtung eines Bauinvestitionscontrollings umzusetzen, um 
künftig den Anforderungen nach Transparenz und Steuerung Rechnung zu tragen. 
 
b)  Entspricht das Controlling den Anforderungen der Gebietskörperschaft um den 

Steuerungsbedürfnissen der Verwaltungsleitung Rechnung zu tragen und um-
fasst es alle wesentlichen Verwaltungsbereiche? 

 
Ein eigenständiges Controlling für alle wesentlichen Verwaltungsbereiche besteht 
nicht. Den Anforderungen der Stadt Sankt August an Steuerungsbedürfnissen durch 
ein Controlling wird noch nicht Rechnung getragen. 
 
c)  Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Über-

wachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine we-
sentliche Beteiligung besteht? 

 
Ein eigenständiges Beteiligungscontrolling existiert nicht. Seitens der Kämmerei wer-
den die Tochterunternehmen im Zuge der Erstellung des Beteiligungsberichtes und 
des Gesamtabschlusses in den Blick genommen. 
 
 
Fragenkreis 6: 
 
Kosten und Leistungsrechnung 
 
a)  In welchen Teilen der Verwaltung existiert eine Kosten- und Leistungsrech-

nung? 
 
Im Bereich der Gebührenhaushalte, des Bauhofes und der Stabsstelle IuK existiert 
eine Kosten- und Leistungsrechnung. Die Kosten- und Leistungsrechnung soll suk-
zessive ausgebaut werden. 
 
b)  Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die für die wirtschaftliche Steuerung 

der Verwaltung erforderlichen Informationen bzw. an welchen Stellen besteht 
nach Einschätzung des Rechnungsprüfers noch Handlungsbedarf? 

 
Die Kosten- und Leistungsrechnung sollte zukünftig insbesondere für die Verwal-
tungsbereiche ausgebaut werden, die Leistungen erbringen, die auch von Dritten 
erbracht werden könnten.  
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Fragenkreis 7: 
 
Risikofrüherkennungssystem 
 
a)  Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe wesentliche Risiken rechtzeitig erkannt 
werden können?  

 
Ein Risikofrüherkennungssystem im Sinne eines allumfassenden, einheitlichen Sys-
tems liegt bisher nicht vor. Im Verwaltungsvorstand werden nach Aussage des Bürger-
meisters Probleme, die für die Stadt zu lösen sind, wöchentlich besprochen. Dabei wer-
den bestehende Risiken analysiert. 
 
b)  Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? 

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt 
werden?  

 
Ein Risikofrüherkennungssystem im Sinne eines allumfassenden, einheitlichen Sys-
tems soll nach Aussagen des Bürgermeisters weiter angestrebt und eingeführt wer-
den.  
 
Es haben sich während der Prüfung Anhaltspunkte ergeben, dass einzelne Risiken 
z.B. bei der Unterbringung der Flüchtlinge nicht rechtzeitig erkannt wurden. 
 
c)  Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 
 
Probleme und festgestellte Risiken werden nach Aussage des Bürgermeisters in den Pro-
tokollen des Verwaltungsvorstandes protokolliert und somit auch grundsätzlich dokumen-
tiert. In einem Einzelfall ist dies nicht erfolgt. 
 
Der örtlichen Rechnungsprüfung werden die Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes 
grundsätzlich nicht bekannt gemacht.  
 
d)  Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch 

mit dem aktuellen Umfeld sowie mit den Verwaltungsprozessen und Funktionen 
abgestimmt und angepasst? 

 
Die Risikovorkehrungen durch Beratung im Verwaltungsvorstand wurden vom Bür-
germeister in der Vergangenheit für die Stadt Sankt Augustin als ausreichend ange-
sehen.  
 
Um Risiken systematisch aufzeigen zu können, ist zukünftig ein strukturiertes Risi-
komanagementsystem erforderlich. Dies erleichtert geeignete Gegensteuerungs-
maßnahmen rechtzeitig zu ergreifen, um vorgegebene Ziele zu erreichen. In den 
Jahresabschlüssen ist von der Verwaltung über Risiken und Chancen im Lagebericht 
regelmäßig zu berichten. 
Diese Verpflichtung einerseits und die Notwendigkeit einer fundierten Grundlage für 
eine risikoorientierte Prüfungsplanung der örtlichen Rechnungsprüfung andererseits 
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führen zu einer gemeinsamen Prioritätensetzung, ein strukturiertes Risikomanage-
mentsystem aufzubauen. 
 
Ab März 2015 hat die örtliche Rechnungsprüfung deshalb mit dem Aufbau eines 
Konzeptes für ein strukturierten Risikofrühwarnsystems begonnen. Das Risikofrüh-
warnsystem besteht aus den Modulen, risikoorientierte Rechnungsprüfung, Risiko-
früherkennung in den Fachbereichen und interne Kontrollsystem (IKS) auf Prozess-
ebene. Der Aufbau erfolgt mit Unterstützung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle 
für Verwaltungsmanagement (KGSt). Die Konzepterstellung wurde im Oktober 2015 
abgeschlossen. Den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses und des Ra-
tes wurde das Konzept mit Einladung zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschus-
ses vom 15.06.2016 zur Kenntnis gebracht. 
 
Um eine bessere Einschätzung der Risiken im Flüchtlingsmanagement für die Ver-
waltung zu erreichen, hat der Rat in der Sitzung am 09.12.2015 die Verwaltung be-
auftragt, kurzfristig mit dem Aufbau eines Früherkennungssystems für den Bereich 
Asyl mit Unterstützung der örtlichen Rechnungsprüfung zu beginnen. Der Verwal-
tungsvorstand hat in seiner Sitzung am 10.05.2016 beschlossen, die Auftragsertei-
lung für die Beratung und individuelle Begleitung des Flüchtlingsmanagement in der 
Stadt Sankt Augustin an die KGST in die Wege zu leiten.  
 
Die KGSt wurde mit der Risikoidentifikation und –bewertung für das Flüchtlingsma-
nagement – ganzheitliche Betrachtung der Situation in Sankt Augustin beauftragt. 
Neben einer schriftlichen Befragung aller relevanten Akteure wurden am 12.09. und 
am 04.10.2016 zwei Workshops durchgeführt. Das Ergebnis ist im Ausschuss für 
Familie, Soziales, Gleichstellung und Integration am 09.11.2016 präsentiert worden. 
Alle identifizierten Risiken, Bewertungen und und Steuerungsmaßnahmen wurden in 
der Software Naris erfasst und dokumentiert. 
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Fragenkreis 8: 
 
Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 
 
a)  Hat die Verwaltungsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin-

strumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten 
schriftlich festgelegt?  
 
Dazu gehört 
 Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 
 Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträ-

gen eingesetzt werden? 
 Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in wel-

chem Umfang dürfen offene Posten entstehen? 
 Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien aus-

schließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt wer-
den dürfen (z.B. antizipatives Hedging)? 

 
Durch Beschluss des Rates vom 21.05.2003 wurde die Verwaltung ermächtigt, zur 
Sicherung des günstigen Zinsniveaus den Einsatz von Zinsderivaten zu prüfen und 
gegebenenfalls Zinssicherungsgeschäfte abzuschließen, wenn diese Form der Zins-
sicherung günstiger ist, als die vorzeitige Prolongation eines bestehenden Kredits 
beim bisherigen Kreditgeber. Darüber hinaus wurden keine weiteren Regelungen 
schriftlich festgelegt.  

Maßgeblich für den Abschluss solcher Zinssicherungsgeschäfte ist der Runderlass 
des Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) vom 9.10.2006- 34-48.05.01/01 
– Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV).  

Im Rahmen der Eröffnungsbilanzaufstellung und der Bildung der Drohverlustrückstel-
lungen wurde der Rat umfassend über die abgeschlossenen Verträge informiert. Der 
Abschluss von risikoreichen Geschäften erfolgt auskunftsgemäß nicht.  

 
b)  Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kre-

ditkonditionen und zur Risikobegrenzung? 
Hat die Verwaltungsleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instru-
mentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf 
•  Erfassung der Geschäfte 
•  Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 
•  Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 
•  Kontrolle der Geschäfte? 

 
Derivate werden lediglich zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobe-
grenzung eingesetzt. Die Verwaltungsleitung hat keine Instrumentarien hinsichtlich 
solcher Geschäfte zur Verfügung gestellt. 
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c)  Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienen-
de Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwick-
lung gezogen?  

 
Derivate werden lediglich zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobe-
grenzung eingesetzt. Die Bewertungseinheiten der abgeschlossenen Geschäfte wur-
den dokumentiert. Eine regelmäßige Abfrage der Marktwerte erfolgt im Rahmen des 
Jahresabschlusses.  
 
d)  Hat die Verwaltungsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 
 
Über den Runderlass des Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) vom 
9.10.2006 - 34-48.05.01/01 – Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Ge-
meinden (GV) hinaus gibt es keine weiteren Arbeitsanweisungen.  

Es wurde eine Vereinbarung zwischen dem Fachbereich Finanzen und dem Steue-
rungsdienst über das Schriftformerfordernis bei der Angebotsabfrage und -abgabe 
von Kreditaufnahmen getroffen. Die Maßnahme dient der Korruptionsprävention. 
 
e) Ist die unterjährige Unterrichtung der Verwaltungsleitung im Hinblick auf die 

offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen gere-
gelt? 

 
Es erfolgt eine Unterrichtung im Rahmen der Jahresabschlüsse. Eine unterjährige 
Überprüfung und Unterrichtung erfolgt nicht. Diese wird im Rahmen des aufzubau-
enden Berichtswesens angestrebt.  
 
 
Fragenkreis 9: 
 
Haushaltsgrundsätze 
 
a)  Wurde der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet oder gibt es relevante Sach-

verhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?  
 
Der Grundsatz der Vollständigkeit wurde grundsätzlich beachtet.  

b)  Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es wesentliche 
Sachverhalte bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten hat? 

 
Die Prüfung ergab hierzu keine Anhaltspunkte. 
 
c)  Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit beachtet und wurden 

insbesondere alle geplanten Erträge und Aufwendungen sorgfältig geschätzt, 
sofern sie nicht errechenbar sind? 

 
Der Grundsatz der Haushaltswahrheit und –klarheit wurde beachtet. Die Prüfung des 
Jahresabschlusses führte zu keinen Beanstandungen.  
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d)  Wurden die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung beachtet, wonach die zur 
Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen 
Entgelten und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen sind, sofern die sonstigen 
Finanzmittel nicht ausreichen? 

 
Hinsichtlich der speziellen Entgelte und der Steuereinnahmen wurden die Einnah-
memöglichkeiten nicht derart ausgeschöpft, dass eine vollständige Deckung der 
Aufwendungen erzielt wird. Es wird auf die Ausführungen im Fragenkreis 28 verwie-
sen. 
 
 
Fragenkreis 10: 
 
Planungswesen 
 
a) Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und entspricht diese 
den geltenden gesetzlichen Vorschriften (§ 84 GO NRW)? 
 
Es existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung. Diese entspricht den gel-
tenden gesetzlichen Vorschriften.  
 
b)  Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 
 
Im Rahmen einer Mittelprüfung werden Planabweichungen unmittelbar bei der Erfas-
sung der Belege und der Einbuchung von Bestellungen (Mittelbindung) untersucht 
und erkannt. Soweit sich hieraus Abweichungen für die Folgejahre ergeben, werden 
diese im nächsten Haushaltsplan berücksichtigt. 
 
 
Fragenkreis 11: 
 
Haushaltssatzung 
 
a)  Enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und entspricht die 

Form den gesetzlichen Vorgaben? 
 
Die Haushaltssatzung enthält alle erforderlichen Angaben und entspricht den gesetz-
lichen Vorgaben.  
 
b)  Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veröffentlicht worden? 
 
Die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2014 / 2015 wurde nicht fristgerecht 
beschlossen und veröffentlicht. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in 
der Ratssitzung am 11. Dezember 2013.  
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c)  Wurden ggf. die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet, d. h. 
sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Auszahlungen geleistet worden, zu 
denen eine rechtliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung 
notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren? 

 
Mit Verfügung vom 10.02.2014 hat die Kommunalaufsicht das Haushaltssicherungs-
konzept (HSK) genehmigt. Mit Verfügung vom 20.04.2015 hat die Kommunalaufsicht 
der Nachtrag mit Hinweisen zu den freiwilligen Leistungen genehmigt. 
 
Die ausgewiesenen freiwilligen Leistungen im Jugendbereich betragen 2015 
490.770,00 EUR und die sonstigen freiwilligen Leistungen 1.611.530,00 EUR. Im 
Ergebnis 2015 ergaben sich freiwillige Leistungen im Jugendbereich von 470.730,68 
EUR und sonstige freiwillige Leistungen von 1.515.311,16 EUR. Somit wurden die 
freiwilligen Leistungen in diesen Bereichen insgesamt eingehalten. 
 
Die ausgewiesenen freiwilligen Leistungen im OGS Bereich betrugen 328,00 EUR je 
Schüler. Im Ergebnis 2015 ergaben sich freiwillige Leistungen von 315,00 EUR je 
Schüler. Die Vorgaben der ausgewiesenen freiwilligen Leistungen wurden eingehal-
ten.  
 
d)  War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristgerecht erlassen wor-

den? 
 
Eine Nachtragssatzung war erforderlich. Sie wurde fristgerecht in der Sitzung des 
Rates am 04.03.2015 beschlossen. 
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Fragenkreis 12: 
 
Haushaltsplan 
 
a)  Enthält der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form 

den gesetzlichen Vorgaben? 
 
Der Haushaltsplan enthält alle erforderlichen Angaben und entspricht den gesetzli-
chen Vorgaben. 
 
b)  Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stellen gab es wesentli-

che Abweichungen und welche Gründe waren hierfür ausschlaggebend? 
 
Die ordentlichen Erträge sind um rund 14 Mio. EUR höher als der fortgeschriebene 
Planansatz ausgefallen. Dies ist insbesondere auf höhere Steuererträge zurückzu-
führen.  
Die ordentlichen Aufwendungen fielen um rund 5 Mio. EUR niedriger aus als der 
fortgeschriebene Planansatz, dies insbesondere durch geringere Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen.  
Insgesamt führten die Planabweichungen (unter Berücksichtigung des Finanzergeb-
nisses) zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses um rund 20,7 Mio. EUR. Der 
Jahresabschluss 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rund 
499.000,00 EUR ab. 
 
 
Fragenkreis 13: 
 
Haushaltssicherungskonzept 
 
a)  War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (sofern gesetzlich vor-

geschrieben) erforderlich um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Ge-
bietskörperschaft zu erreichen? 

 
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes war erforderlich.  
 
b)  Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehörde genehmigt wor-

den? 
 
Mit Verfügung der Kommunalaufsicht vom 10.02.2014 wurde das Haushaltssiche-
rungskonzept (HSK) genehmigt. Die durch die beschlossene Nachtragshaushaltssat-
zung begründeten Anpassungen des Haushaltssicherungskonzeptes wurden mit 
Verfügung vom 20.04.2015 durch die Kommunalaufsicht genehmigt. 
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c)  Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht bzw. wurden die 
darin enthaltenen Maßnahmen auch umgesetzt? 

 
Die Konsolidierungsmaßnahmen wurden –soweit möglich nach Auskunft der Verwal-
tung- durchgeführt. Der Fehlbetrag 2015 lag unter dem prognostizierten Fehlbedarf 
laut Haushaltssicherungskonzept. 
 
 
Fragenkreis 14: 
 
Investitionen 
 
a)  Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, 

immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisie-
rung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

 
Es erfolgt eine Investitionsplanung und Überprüfung der Finanzierbarkeit im Rahmen 
der Haushaltsplanung. Eine Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW 
wurde durch den Rat festgelegt. Für große Investitionsprojekte wird inzwischen in der 
Regel eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorgenommen. Im Bereich der Sanierung 
werden nicht durchgängig Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vorgenommen.  
 
b)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/ Erhebungen zur 

Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessen-
heit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grund-
stücken oder Beteiligungen)? 

 
Es haben sich keine Anhaltspunkte hierzu im Rahmen der Prüfung ergeben.  
 
c)  Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen lau-

fend überwacht und Abweichungen untersucht? 
 
Es existieren Budgetkontrollen. Eine einheitliche Regelung und die Einführung einer 
Kostenverfolgung für alle Bereiche ist noch nicht vorhanden.  
 
d)  Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen 

ergeben? 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

 
Zusätzlich zu den im Einzelfall durch den Rat legitimierten, überplanmäßigen Ausgaben 
haben sich keine Überschreitungen ergeben. 
 
e)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge 

nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 
 
Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben. 
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Fragenkreis 15: 
 
Kredite 
 
a)  Gab es eine Nettoneuverschuldung oder konnten per Saldo Schulden abgebaut 

werden?  
 
Die Summe aller Verbindlichkeiten hat sich im Verhältnis zum Vorjahr um 10,3 Mio. Euro 
reduziert. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich um rd. 3,6 Mio. 
Euro und die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um rd. 4,3 Mio. Euro 
reduziert. Daneben sind die sonstigen Verbindlichkeiten und die erhaltenen Anzahlungen 
gesunken. 
 
b)  Wurden Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen?  
 
Im Juni 2015 erfolgte, auf Grundlage der aus dem Jahr 2014 übertragenen Kreditermäch-
tigung, eine Neuaufnahme für Investitionskredite in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro. Hierbei 
handelt es sich um einen Kredit zur Finanzierung der in den Jahren 2012 bis 2014 getätig-
ten Investitionen. Darüber hinaus wurden lediglich Kreditgeschäfte zur Umschuldung in 
Höhe von rd. 23,9 Mio. Euro getätigt. 
 
c)  Gibt es ein aktives Zins- und Schuldenmanagement? 
 
Die Kämmerei betreibt ein aktives Zins- u. Schuldenmanagement. Ziel ist es, das 
Zins- und Schuldenmanagement in den kommenden Jahren weiter zu optimieren. 
 
 
Fragenkreis 16: 
 
Liquidität 
 
a)  Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende 

Liquiditätskontrolle gewährleistet? 
 
Es besteht soweit ersichtlich ein funktionierendes Finanzmanagement.  
 
b)  Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und 

haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen 
nicht eingehalten worden sind? 

 
Ein allumfassendes zentrales Cash-Management ist nicht vorhanden. 
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c)  Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen und wie hat 
sich der Bestand dieser Kredite entwickelt? 

 
Unterjährig wurden Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu 53,7 Mio. EUR aufge-
nommen. Zum Jahresabschlussstichtag 31.12.2015 bestanden Verbindlichkeiten aus 
Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 36,1 Mio. EUR. Die Kredite zur Li-
quiditätssicherung sind im Verhältnis zum 31.12.2014 um 4,3 Mio. Euro gesunken. 
 
d)  Wurde der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kredite zur 

Liquiditätssicherung unterjährig überschritten? 
 
Der in der Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2015 festgelegte Höchstbetrag für Kre-
dite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 79 Mio. Euro wurde nicht überschritten. 
 
 
Fragenkreis 17: 
 
Forderungsmanagement 
 
a)  Gibt es eine Dienstanweisung zur Stundung, zur Niederschlagung und zum Er-

lass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnissen der Verwaltung? 
 
In der Hauptsatzung und in Dienstanweisungen der Stadt Sankt Augustin sind Rege-
lungen zur Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen getroffen. Diese 
entsprechen den Bedürfnissen der Verwaltung.  
 
b)  Ist durch das bestehende Mahn- und Vollstreckungswesen sichergestellt, dass 

Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?  
Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forde-
rungen zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

 
Durch das bestehende Mahn- und Vollstreckungswesen wird im Wesentlichen si-
chergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden, so-
weit die entsprechenden Forderungen durch die Fachbereiche eingebucht wurden. 
Zudem ist durch Regelungen im Rahmen des Forderungsmanagements gewährleis-
tet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.  
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Fragenkreis 18:  
 
Vergaberegelungen 
 
a)  Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und entspricht diese den ge-

setzlichen Vorgaben?  
 
Es existiert eine Dienstanweisung Finanz- und Vergabewesen (§ 31 GemHVO NRW)  
vom 01.12.2012, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Aufgrund der bisher ge-
wonnenen Erfahrungen im Bereich NKF ist eine Aktualisierung der Dienstanweisung 
vorgesehen. Hierfür hat eine Arbeitsgruppe (bestehend aus Kämmerei, ZV und RPA) 
zwischenzeitlich ihre Arbeit wieder aufgenommen, nachdem die erwarteten Ände-
rungen im Vergaberecht ergangen sind. Nach dem derzeitigen Bearbeitungstand ist 
davon auszugehen, dass die erforderlichen Abstimmungen innerhalb der Arbeits-
gruppe in Kürze abgeschlossen werden können und eine aktualisierte Fassung der 
Dienstanweisung in Kraft treten kann. 
 
b)  Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkur-

renzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 
 
Es erfolgt grundsätzlich die Einholung von Konkurrenzangeboten bei Geschäften, die 
nicht den Vergaberegelungen unterliegen. 
 
c)  Gab es im Rahmen der Prüfung Anhaltspunkte, dass gegen bestehende Verga-

beregelungen verstoßen wurde? 
 
Es wurde im Rahmen der Auftragserteilung zum Zweck der Unterbringung, Sicher-
heit, Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen Vergabeverstöße festgestellt. Hier 
handelte es sich um Verstöße im Bereich des europäischen Vergaberechtes für die 
Vergaben zur Beschaffung von Catering- und Wachdienstleistungen, Vergabever-
stöße im Zusammenhang mit der Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft sowie um 
Verstöße im Bereich der Abwicklung von Kleinstvergaben.  
 
 
Fragenkreis 19:  
 
Gebühren- und Beitragssatzungen 
 
a)  Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtlichen Prüfung auf 

Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft? 
 
Im Berichtsjahr wurde die Gebührenbedarfsberechnung zur 2. Änderung der Satzung 
der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in 
Kindertageseinrichtungen vom 15.12.2015, zum 01.01.2016 geprüft. 
 
 



Prüfbericht Band I - Anlage 6 
Seite 18 
 

  
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht der Stadt Sankt Augustin

 

b)  Wurde in den gebührenrechnenden Bereichen eine Nachkalkulation durch-
geführt, damit eventuelle Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen festge-
stellt werden können?  
 
Auskunftsgemäß erfolgen grundsätzlich Nachkalkulationen. Aufgrund einer Stellen-
vakanz konnten im Jahr 2015 jedoch keine Nachkalkulationen durchgeführt werden. 
Da die Stelle zwischenzeitlich besetzt wurde, wird dies nachgeholt. Sich daraus er-
gebende Kostenüber- und Kostenunterdeckungen werden innerhalb des in § 6 Abs. 
2 Satz 3 KAG festgelegten Zeitraumes verrechnet.
 
c)  Werden die bestehenden Gebühren- und Beitragssatzungen regelmäßig auf ih-

ren Anpassungsbedarf hin untersucht? 
 
Einmal jährlich werden die bestehenden Satzungen im Bereich der Gebührenhaus-
halte auf ihren Anpassungsbedarf hin untersucht.
 
Die GPA NRW hat in ihrem Bericht Finanzen der Stadt Sankt Augustin 2014 in ihrer 
überörtlichen Prüfung darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Erschließungsbeiträ-
ge, nach dem Baugesetzbuch und der Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalab-
gabengesetz die bestehenden Satzungen an die Mustersatzung des Städte- und 
Gemeindebundes angepasst werden sollen. 
Die Verwaltung hat diese Anregung aufgegriffen und dem Unterausschuss „Haushalts-
konsolidierung“ ein entsprechendes Konsolidierungspotential unter der Ordnungsnummer 
ZV_001 aufgezeigt. Eine Beratung steht noch aus. 
 
d)  Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass gegen bestehende Ge-

bührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechen? 

 
Während der Prüfung haben sich hierzu keine Anhaltspunkte ergeben. 
 
e)  Ist sichergestellt, dass alle Beiträge zeitnah und vollständig erhoben werden? 
 
Für vier bereits fertig gestellte Maßnahmen (BauGB/KAG) wurden in Höhe von ins-
gesamt 363.100,00 EUR bis zum 31.12.2015 keine Abrechnungen durchgeführt.  
Eine Maßnahme in Höhe von 100.000 EUR konnte noch nicht abgerechnet werden, 
da ein erforderlicher Grunderwerb bisher nicht getätigt werden konnte. Die übrigen 
Maßnahmen wurden im ersten Quartal 2016 abgerechnet. Um die Abwicklung zu-
künftig zu vereinfachen und zu beschleunigen, wurde die Zuständigkeit auf den 
Fachbereich 7 übertragen. 
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Fragenkreis 20:  
 
Korruptionsprävention 
 
a)  Hat die Verwaltungsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen 

und dokumentiert? 
 
Regelungen zur Korruptionsprävention finden sich in der Dienstanweisung zur Kor-
ruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung vom 08.12.2014.  
 
Zur Prävention und zur Bekämpfung von Korruption ist ein Antikorruptionsbeauftrag-
ter bestellt worden. 
 
b)  Gibt es interne Regelungen zur Korruptionsprävention, z. B. Annahme von Ge-

schenken? 
 
Die Dienstanweisung zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung enthält 
folgende Regelungen zur Korruptionsprävention: 

• Alle Fachbereiche und Stabsstellen fertigen für ihren Verantwortungsbereich 
Arbeitsplatzanalysen an, in denen das Gefährdungspotenzial jedes einzelnen 
Arbeitsplatzes beschrieben wird. Das Ergebnis der Analyse ist dem Steue-
rungsdienst mitzuteilen. Dort wird der Korruptionsgefährdungsgrad der Ar-
beitsplätze festgelegt. Die Arbeitsplatzanalysen sind auf Anforderung des 
Steuerungsdienstes oder bei Veränderung des Arbeitsplatzes durch die Fach-
bereiche und Stabsstellen fortzuschreiben. 

• Die unmittelbaren Vorgesetzten habe die Aufgabe, jährlich stichprobenartig 
Verwaltungsvorgänge zu überprüfen und dies aktenkundig zu machen. Art 
und Umfang richtet sich auch nach Gefährdungs- und Risikopotential und sind 
intern in den jeweiligen Aufgabenbereichen festzulegen. 

• Die Existenz der örtlichen Rechnungsprüfung (RPA) hat korruptionspräventive 
Wirkung. Insoweit ist die konsequente Wahrnehmung der für das RPA gesetzlich 
vorgeschriebenen Aufgaben zentraler Ansatz für die Korruptionsbekämpfung und –
prävention. 

• Unbeschadet der Kompetenzen der örtlichen Rechnungsprüfung nimmt der An-
tikorruptionsbeauftragte im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung regelmäßige und 
unangekündigt Vorgangs- und Tätigkeitskontrollen, auch im Außendienst, vor und 
macht diese aktenkundig. 

• Dem Antikorruptionsbeauftragten obliegt die Beratung und Information der Organi-
sationseinheiten und der Verwaltungsleitung zu korruptionsrelevanten Themen. 

• In dieser Dienstanweisung zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämp-
fung vom 08.12.2014 ist die Annahme von Belohnungen und Geschenken ge-
regelt.  

• Freihändige Vergaben im Wert von 500,00 bis 1.000,00 EUR unterliegen dem 
Vieraugenprinzip im Sinne des § 20 Korruptionsbekämpfungsgesetz i. V. m. § 
2 Abs.1 Standardbefreiungsgesetz. 

• In besonders gefährdeten und für Rotation geeigneten Bereichen soll zur Kor-
ruptionsvorbeugung alle fünf Jahre ein Austausch des Personals erfolgen. 
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• Die Beschäftigten sind regelmäßig in Besprechungen im Hinblick auf Korrupti-
on zu sensibilisieren. Ferner sollen regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen zu 
dieser Thematik besucht werden. 

 
c)  Gab es im abgelaufenen Jahr Fälle von Korruption, die zur Anzeige gebracht 

wurden? 
 
Im Berichtsjahr 2015 gab es keine Fälle von Korruption. Ein aus Vorjahren noch an-
hängiges Ermittlungsverfahren wurde nach § 153 StPO gegen Zahlung einer Geld-
buße in 2015 eingestellt. 
 
 
Fragenkreis 21:  
 
Berichterstattung an das Überwachungsorgan 
 
a)  Hat die Verwaltungsleitung den Rat unterjährig über die Entwicklung der Haus-

haltswirtschaft informiert?  
 
Eine unterjährige Unterrichtung des Rates über die Entwicklung der Haushaltswirt-
schaft erfolgte im Rahmen der Haushaltsberatungen. Gemäß den Regelungen der 
Hauptsatzung wurde der Rat hinsichtlich über- und außerplanmäßiger Aufwendun-
gen/ Auszahlungen beteiligt bzw. unterrichtet. Ein darüber hinaus gehendes Be-
richtswesen soll aufgebaut werden. 
 
b)  Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage 

der Gebietskörperschaft und in die wichtigsten Verwaltungsbereiche?  
 
Siehe oben. 
 
c)  Wurde der Rat über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrich-

tet? 
Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß 
abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder we-
sentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

 
Auskunftsgemäß werden der Rat und seine Ausschüsse vom Bürgermeister in der 
Regel über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet. Intensivere 
Information für Rat und Ausschüsse werden zukünftig angestrebt. 
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Nachhaltigkeit der Aufgabenerfüllung 
 
Fragenkreis 22:  
 
Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und 
Ertragslage 

a)  Gibt es Auffälligkeiten bei den Kennzahlen (z. B. NKF-Kennzahlenset NRW) zur 
Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gebietskörperschaft? 

 
Es wird auf die nachfolgenden Ausführungen zur Veränderung der Kennzahlen im Zeitab-
lauf verwiesen. 
 
b)  Wie haben sich die Kennzahlen im Zeitablauf entwickelt? 
 
Die Eigenkapitalquoten sind seit der Eröffnungsbilanz rückläufig. In 2015 ist ein leichter 
Anstieg zu verzeichnen. Die Investitionsquote zeigt bis 2013 eine sinkende Tendenz auf. 
Während sie in 2011 bei 57,97 Prozent lag, ist diese in 2012 auf 49,27 Prozent und in 
2013 auf 38,03 Prozent gesunken. In 2014 zeigt die Investitionsquote eine Erhöhung der 
Investitionstätigkeit im Verhältnis zu den Vorjahren auf. In 2015 sinkt sie annähernd auf 
das Niveau von 2013 ab.  
 
Die Fehlbetragsquote liegt im Jahresabschluss 2014 bei 9,5 Prozent, während sie im Jah-
resabschluss 2013 bei rund fünf Prozent und im Jahresabschluss 2012 bei rund 11 Pro-
zent lag. In 2015 liegt die Fehlbetragsquote nur bei 0,57 Prozent. Die ordentlichen Erträge 
konnten in 2015 erstmals die ordentlichen Aufwendungen decken. Der Aufwandsde-
ckungsgrad liegt in 2015 bei 102,42 Prozent. Die Entwicklung des Aufwandsdeckungs-
grades zeigt 2015 eine sich verbessernde Ertragslage.  
 
Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist rückläufig. Der Rückgang der kurzfristigen Ver-
bindlichkeitenquote auf 7,42 Prozent in 2015 ist insbesondere auf eine Reduzierung der 
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zurückzuführen.  
 
Die Transferaufwandsquote ist im Zeitablauf seit 2009 kontinuierlich angestiegen. Die 
Personalintensität ist im Vergleich zu 2014 um 0,41 Prozent gesunken.  Die Personalauf-
wendungen betragen 25,08 Prozent der ordentlichen Aufwendungen. Trotz geringerer 
Personalintensität sind die Personalaufwendungen nicht gesunken. Im Vergleich zu 2014 
sind die Personalaufwendungen um 1,3 Mio. Euro angestiegen, während sich die gesam-
ten ordentlichen Aufwendungen um 5,3 Mio. Euro erhöht haben. Ferner besteht eine um 
0,59 Prozent erhöhte Sach- und Dienstleistungsintensität.  
 
Die Liquidität 2. Grades hat sich von 2009 mit rund 192 Prozent auf rund 20 Prozent in 
2013 reduziert. In 2014 hat sich die Kennzahl auf 25,89 Prozent erhöht und ist in 2015 
wieder auf 20,16 Prozent gesunken. Insgesamt zeigt die Kennzahl Liquidität 2. Grades an, 
dass die kurzfristige Liquidität der Stadt seit 2011 nicht mehr zu 100 Prozent gegeben ist. 
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c)  Wie sind die Kennzahlen im interkommunalen Vergleich zu beurteilen? 
 
Interkommunale Vergleichszahlen liegen derzeit noch nicht vor. 
 
 
Fragenkreis 23:  
 
Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 
 
a)  Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Ver-

mögen? 
 
Vermögen, insbesondere Grundstücksflächen, die zum Verkauf stehen, wurden unter 
den sonstigen Vermögensgegenständen im Umlaufvermögen bilanziert. Die Verwal-
tung ist bemüht, diese Flächen schnellstmöglich zu veräußern.  
Darüber hinaus besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen. 
 
b)  Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 
 
Auffallend hohe oder niedrige Bestände wurden nicht festgestellt. 
 
c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Ver-

gleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswer-
te der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? 

 
Die zum Verkauf stehenden Grundstücke aus dem Treuhandverhältnis im Zusammen-
hang mit der Maßnahme Zentrum West (Umlaufvermögen) wurden in der Eröffnungsbi-
lanz als Rohbauland bewertet. Die Grundstücke weisen bis heute eine mindere Qualität 
(Bauerwartungsland) auf. Nach überschlägigen Berechnungen der örtlichen Rechnungs-
prüfung sind die Grundstücke des Umlaufvermögens mit ca. 3,5 Mio. Euro zu hoch bewer-
tet. Die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Sankt Augustin wird aufgrund dessen 
nicht korrekt dargestellt.  
 
 
Fragenkreis 24: 
 
Finanzierung 
 
a)  Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungs-

quellen zusammen?  
Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden? 

 
Das Eigenkapital inklusive Sonderposten liegt bei rund 58 Prozent. Die Finanzierung 
der zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen ergibt sich aus 
dem Finanzplan, der gemäß § 1 Absatz 1 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplanes 
ist. 
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b)  Wie ist die Finanzlage der Gebietskörperschaft zu beurteilen, insbesondere hin-
sichtlich der bestehenden Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssiche-
rung? 

 
Zum 31.12.2015 hat sich der Schuldenstand aus Investitionskrediten von rd. 108 Mio. 
EUR (2014) auf rd. 104 Mio. EUR reduziert.  
 
Unterjährig musste im Haushaltsjahr 2015 der Kreditrahmen für Liquiditätskredite kurzfris-
tig mit einer Summe in Höhe von rd. 53,7 Mio. EUR in Anspruch genommen werden. Im 
Vergleich zum Vorjahr sank jedoch die Höhe der Liquiditätskredite zum Stichtag 
31.12.2015 von 40,4 Mio. Euro (31.12.2014) um rd. 10,7 % auf rd. 36,1 Mio. EUR. Im 
Vergleich hierzu betrug die Höhe der Liquiditätskredite zum 31.12.2011 rd. 8,7 Mio. Euro. 
Die Liquidität 2. Grades liegt bei rund 20 Prozent.  
Die Liquidität ist jedoch jederzeit durch die Aufnahme von Kassenkrediten innerhalb des 
im Haushaltsplan festgelegten Kreditrahmens bis zu einer Höhe von 79 Mio. Euro ge-
währleistet. 
 
c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich 
Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, 
dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht 
beachtet wurden? 
 
Die gesamten Sonderposten machen bei der Stadt Sankt Augustin einen Anteil von 
rund 43 Prozent des Kapitals aus. In diesem Umfang hat die Stadt in der Vergan-
genheit Finanz- und Fördermittel von Dritten erhalten. Im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die mit diesen Mitteln 
verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet wurden. 
 
 
Fragenkreis 25:  
 
Eigenkapitalausstattung 
 
a)  Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung? 
 
Der Jahresfehlbetrag von rund 499.000,00 EUR muss durch die allgemeine Rückla-
ge gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage ist durch Inanspruchnahme zum Aus-
gleich des Fehlbetrages 2011 aufgezehrt. Die Gefahr einer bilanziellen Überschul-
dung besteht aufgrund des Bestandes zum 31.12.2015 der allgemeinen Rücklage 
von 86,3 Mio. Euro (Allgemeine Rücklage abzüglich Fehlbetrag 2015) zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht. Nach dem aktuellen Haushaltssicherungskonzept findet dennoch bis ein-
schließlich 2021 ein nicht unwesentlicher Eigenkapitalverzehr statt. 
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Fragenkreis 26:  
 
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 
 
a)  Haben die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken kön-

nen? 
 
Die ordentlichen Aufwendungen konnten durch die ordentlichen Erträge gedeckt 
werden. Das ordentliche Ergebnis schloss mit einem positiven Ergebnis von rd. 3,2 
Mio. EUR ab. 
 
b)  Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 
 
Hierzu haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.  
 
c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leis-

tungsbeziehungen zwischen der Gebietskörperschaft und deren Eigengesell-
schaften bzw. Eigenbetrieben eindeutig zu unangemessenen Konditionen vor-
genommen werden? 

 
Hierzu haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.  
 
 
Fragenkreis 27:  
 
Fehlbetrag und seine Ursachen 
 
a)  Existiert ein Fehlbetrag und was sind seine Ursachen? 
 
Im Berichtsjahr hat sich ein Jahresfehlbetrag ergeben. Es wird auf die vorherigen 
Ausführungen verwiesen. 

b)  Welche Produktbereiche haben maßgeblich zum defizitären Ergebnis beigetra-
gen? 

 
Maßgeblich haben die Produktbereiche Innere Verwaltung, Schulträgeraufgaben und 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe dazu beigetragen.  
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Fragenkreis 28:  
 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage 
 
a)  Sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erforderlich? 
 
Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage werden langfristig Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Ertragslage unabdingbar sein.  
 
b)  Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertrags-

lage der Gebietskörperschaft zu verbessern? 
 
Für die Haushaltsjahre 2014 / 2015 wurde ein Haushaltssicherungskonzept aufge-
stellt. Als Ertragsverbesserung wurden ab 2016 die Erhöhung der Grundsteuerhe-
besätze A und B und der Gewerbesteuer beschlossen. Als Aufwandsreduzierungen 
werden Reduzierungen der Personalkosten durch interne Nachbesetzung von frei 
werdenden Stellen und Nicht-Wiederbesetzung von Stellen stringent fortgesetzt. 
Darüber hinaus wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossen, nähere 
Untersuchungen hinsichtlich einer Kosteneinsparung bei den Bürgerhäusern durch-
zuführen und die Umsetzung des Energiecontrol-Gutachtens im Rahmen der Erledi-
gung der Instandhaltungsrückstellungen weiter umzusetzen. 
 
Bei der Fortschreibung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Haushaltsplan 
2014 / 2022 wurden folgende Maßnahmen beschlossen: 
 

• Umsetzung von Energiesparmaßnahmen 
• Reduzierung der laufenden baulichen Unterhaltung an städtischen Gebäuden 
• Reduzierung der Personalkosten 
• Einsparungen im Bereich der Bürgerhäuser 
• Gebührenerhöhungen im Bereich der Musikschule 
• Gebührenerhöhungen im Bereich der Stadtbücherei 
• Aufwandsreduzierung im Bereich der Straßenunterhaltung 
• Erhöhung der Realsteuersätze in 2016 bis 2022 
• Schließung des Schulstandortes der Gemeinschaftsgrundschule Freie Busch-

straße 
 
 
Die GPA NRW hat in ihren Berichten der überörtlichen Prüfung der Stadt Sankt Au-
gustin folgende Empfehlungen ausgesprochen, die zu einer Verbesserung der Er-
tragslage beitragen können: 
 
Personalaufwendungen 
Die Stadt Sankt Augustin sollte ein umfassendes Personalaufwandskonzept erstellen 
und darin personalwirtschaftliche Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigen. 
 
Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
Die Stadt Sankt Augustin sollte ihre Satzung an die Mustersatzung des Städte- und 
Gemeindebundes aus dem Jahr 1994 anpassen. 
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Beiträge nach § 8 KAG 
Die Stadt Sankt Augustin sollte alle Möglichkeiten zur Beitragserhebung ausschöp-
fen. Erforderliche Ersatzinvestitionen stellen vermeidbare Haushaltsbelastungen dar. 
 
Gebühren Bestattungswesen 
In der Gebührenkalkulation für die Friedhofsgebühren sollte die Stadt Sankt Augustin 
den Anteil öffentlichen Grüns überprüfen und ggf. reduzieren. Über die Gebühren 
sollte sie die höchstmögliche Kostendeckung erreichen. 
 
Steuern Realsteuern 
Die Stadt Sankt Augustin sollte - wie beabsichtigt - ihre Ertragskraft durch die im HSK 
beabsichtigten Erhöhungen der Hebesätze verbessern. 
 
Sport und Freizeit 
Die Stadt sollte die Vereine zur Haushaltskonsolidierung mindestens an den von ihr 
übernommenen Bewirtschaftungskosten der Gebäude in Form von Nutzungsentgel-
ten beteiligen. Um die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Gebäude zu ermitteln, sollte 
die Stadt Berechnungen für jedes einzelne Gebäude durchführen. 
Die Stadt Sankt Augustin sollte die Wirtschaftlichkeit und die Notwendigkeit der 
Schwimmbäder überprüfen. Hierzu gehören auch Überlegungen hinsichtlich einer 
Aufgabe oder einer Übertragung der Bäder an einen Dritten. 
 
Kultur 
Die Stadt sollte den Bedarf aller Gebäude, die für freiwillige Kulturaufgaben bereitge-
stellt werden, überprüfen. Dabei sollte sie nicht benötigte Gebäude veräußern oder 
an Vereine übertragen. Sie sollte die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Gebäude ermit-
teln und die Entgelte in ihrer Höhe prüfen. Gegebenenfalls sind diese zur Haushalts-
konsolidierung anzuheben. 
 
Transferaufwendungen 
Zur Konsolidierung des Haushaltes sollte die Stadt Sankt Augustin alle freiwilligen 
Leistungen (z. B. Zuschüsse an Vereine oder Betriebskostenzuschüsse an Bürger-
häuser) kritisch betrachten. Dabei sollte eine Reduzierung der Aufwendungen an 
sich, aber auch der Höhe nach erfolgen. 
 
u3-Betreuung 
Die sehr angespannte Haushaltslage der Stadt Augustin lässt im Grunde keinen 
Raum für freiwillige Leistungen wie freiwillige Zuschüsse an die freien Träger. Diese 
sollten bei neuen Verträgen der Höhe nach geprüft, verhandelt und nur in angemes-
sener Höhe beschlossen werden. Es kommt durchaus ein niedrigerer Zuschuss in 
Betracht, der nicht den vollen Trägeranteil abdeckt oder möglichst sogar gar kein Zu-
schuss. Durch kürzere Vertragslaufzeiten sollte die Zuschusshöhe bei Bedarf anzu-
passen sein. 
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Definition der Kennzahlen 
 
 
Kennzahlen zur Vermögenslage 
 
 
Anlagendeckungsgrad II  
 
= (EK + SoPo für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100  
                                 Anlagevermögen 
 
Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit 
langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad II 
100 betragen. 
 
 
Investitionsquote 
 
=   Bruttoinvestitionen x 100   
           Abgänge des AV + Abschreibungen AV 
 
Unter Bruttoinvestitionen sind die Zugänge und Zuschreibungen auf das Anlagever-
mögen zu verstehen. Die Kennzahl stellt dar, in welchem Umfang dem Substanzver-
lust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüber-
stehen. 
 
 
Abschreibungsintensität 
 
= Bilanzielle Abschreibung auf Anlagenvermögen x 100 
            Ordentliche Aufwendungen 
 
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch bilanzielle Abschrei-
bungen auf das Anlagevermögen belastet wird. 
 



Prüfbericht Band I - Anlage 7 
Seite 2 
 

  
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 nebst Lagebericht der Stadt Sankt Augustin

 

Kennzahlen zur Schuldenlage 
 
 
Eigenkapitalquote I  
 
= Eigenkapital x 100 
       Bilanzsumme 
 
Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune 
durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhän-
giger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. 
 
 
Eigenkapitalquote II  
 
= (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge) x 100 
                                  Bilanzsumme 
 
Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Bei-
trägen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge 
handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind. 
 
 
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote  
 
= kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 
                    Bilanzsumme 
 
Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristi-
gen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel 
über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie 
stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. 
 
 
Fehlbetragsquote 
 
= Negatives Jahresergebnis x (-100)  
    Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage   
 
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genom-
menen Eigenkapitalanteil. 
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Kennzahlen zur Ertragslage 
 
 
Zuwendungsquote 
 
= Erträge aus Zuwendungen x 100 
           Ordentliche Erträge 
 
Diese Kennzahl stellt dar, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von 
Leistungen Dritter abhängig ist.  
 
 
Drittfinanzierungsquote 
 
= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 
     Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen 
 
Die Kennzahl stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung den 
Abschreibungsaufwand mildern. Sie zeigt die Beeinflussung des Werteverzehrs 
durch die Drittfinanzierung. Bei den Erträgen aus Sonderposten sind nicht die Erträ-
ge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten einzurechnen.  
 
 
Netto-Steuerquote 
 
= Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100 
    Ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit 
 
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzie-
ren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z. B. staatlichen Zu-
wendungen ist.  
 
 
Personalintensität 
 
= Personalaufwendungen x 100 
      Ordentliche Aufwendungen 
 
Die Kennzahl zeigt auf, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentli-
chen Aufwendungen haben. Im interkommunalen Vergleich dient die Kennzahl dazu, 
den Teil der Aufwendungen, der üblicherweise für Personal aufwendet wird, zu ermit-
teln. 
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Transferaufwandsquote 
 
= Transferaufwendungen x 100 
     Ordentliche Aufwendungen 
 
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den 
ordentlichen Aufwendungen her.  
 
 
Sach- und Dienstleistungsintensität 
 
= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 
            Ordentliche Aufwendungen 
 
Die Kennzahl stellt dar, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruch-
nahme von Leistungen Dritter entschieden hat.  
 
 
Aufwandsdeckungsgrad 
 
= Ordentliche Erträge x 100 
  Ordentliche Aufwendungen 
 
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch die 
ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann 
nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. 
 
 
Zinslastquote 
 
= Finanzaufwendungen x 100 
   Ordentliche Aufwendungen 
 
Die Zinslastquote gibt an, welche Belastung aus Zinsaufwendungen zusätzlich zu 
den ordentlichen Aufwendungen besteht. 
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Kennzahlen zur Finanzlage 
 
 
Liquidität 2. Grades 
 
= Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen x 100 
            Kurzfristige Verbindlichkeiten 
 
Die Kennzahl stellt zum Stichtag dar, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbind-
lichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Stichtag ge-
deckt werden können. 


